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Vorwort 

Di, po/itis,b, V,rgag,,,/Jnl Dr. Globl:u i.sl "°" dffl Al/iur1111 
wri""tftls ,-bg,pril/1 _ _,,_ Ei• dndJ,b, S 11/u br1111tbl llkbl 
11«b ,,,;~s,r !(11 s,;,, 4's du Bualt"fllnwbn. 

(Dr.Konrad .AdmaMlr, MiJrt r910) 

Für das heutige Deutschland gibt es nur eine moralische Bcrcchriguog, den 
Widerstand gegen Hitler und die Ablehnung seiner Handlanger, Draht
zieher, Mordhelfer und ihrer Methoden. Solange noch Verbrechen und 
Relikte des NS-MachtstaatcS unbcwiltigtc Gegenwart bleiben, fehlt diesem 
Staat seine moralische Grundlage. 
Gemeinsamkeit mit den Gcspcnatcm von gestern beeinträchtigt eine demo
kratische Entwicklung, selbst wenn diese Gemeinsamkeit nur darin bc-
1tünde, ecit langem bekannte oder noch zu eruierende V erbrechen nicht zu 
klären oder die Mordhelfer bc■scr zu behandeln als die überlebenden Opfer. 
Hiermit fertig zu werden ist eine rein deutsche Angelegenheit. Keiner nimmt 
WlS diese Vcrpfüchtung ab. Auch wenn es jemand wollte, dürfen wir WlS 

nicht damit einverstanden erklärm; ebcneowcnig aber damit, daß das Pro
blem „ausstirbt". Solche Haltung würde eine neue .,Dolchetoß..Lcgcndc" 
echalfcn, wäie die Rechtfertigung für jeden noch einmal Davon-Gekom
menen. Ba sind viele ehemals Prominente wieder in den Staatsdienst ein
gestellt worden. Staatsackrc1ir Dr. Globke steht an besondere zentraler 
Stelle und wird daher häufig stcllvcrtrctcnd für alle anderen angcgrüJcn. 
Wu_ist Dr. Globke? Am 10. 9. 1898 in Düsacldorf geboren, Vatu Textil
kaufmann, 4 Geschwister, Abitur am Kaiser-Karl-Gymnasium in Aachen, 
im ersten Weltkrieg Arrillcriat, Student in Köln und Bonn, Mitglied im CV 
(Bonner Bavum), Promotion zum Dr. jur. magna cum laude am IJ, Mai 
19zz, Thema: Die Immunität der Mitglieder des Reichstags und der Land
tage, Mitglied des Zentrums. Von diesem angeblich aufgefordert, 1933 im 
Amt zu bleiben. 
Warum fand 194, ■eine Karriere nicht ihr Ende? Den Zusammenbruch er
lebte er in Oberbayern. Schon ecit einigen Jahren war ■eine Familie nach 
Kochei evakuiert. Dann fand er eine Zuflucht bei dem Provinzial des Domi
nikaner-Ordens Pater Laurcntius Simcr im Kloster Walbcrbcrg. Unter der 
Nr. 101 auf der ~verbrechcrlistc ~ er in das Interni~ 
'HcsmcnUclitcnau 'stcrial C.Ollccting Cciitcr).]Jört yurdc_r. 
~er gefunden und zu siocrn JCiw. ,;w11l aH111ar" Zm1po pmecbL 
Spiiter wurde er aufgrund eines Gutachtens über das zukünftige deutsche 
Wahlrecht zum Rechtsberater bei der· britischen Militättcgicrung in Bünde 
berufen. Bereits 1946 Stadtkämmerer in Aa.chcn. Mitglied der mu. 1949 
Vhq,räs.ident des Landesrechnungshofes Nordrhcin-Wcstfalcn. Im Oktober 
1949 zum Miniatcrialdi.rigcnt im Bundeskanzleramt ernannt. Mit der Leitung 
der Kommission beauftragt, die die Richtigkeit der Feststellungen des Haupt
etadtausschusscs (Frankfurt oder Bonn) nachzuprüfen hatte. Am 8. Juli zum 
Ministerialdirektor und Leiter der Pcnonalabtcilung im Bundeskanzleramt 
ernannt. Diese Ernennung wurde von Bundespräsident Dr. Hcuß am 8. Juli 
19,0 im guten Glauben unterschrieben, nachdem ihm von Dr. Adenauer 



. Es mag sein. dgB Herr Dr. Globke niemals Notionolsoziolinl'filti...es mag 
auch sein, daß er stets mi~heimem Vorf>~nQJt und nur mit Abscheu die ilun. 
von den Nationalsozialisten zugemutete Tiltlgkeit ausgeübt hat; und es mag 
schließlich sein, daß er in Zweifelsfällen geholfen hat. Ich weiß auch, daß 
Herr Dr. Globke gewichtige und sehr achtenswerte Fürsprecher hat. 
Aber für uns ist das Wesentliche das, daß der Name Globke auf diese 
Welse für Immer mit den Nürnberger Gesetzen verknüpft Ist. Er ist auch 
sonst verknüpft, denn Herr Dr. Globke war Im Reichsinnenministerium 

,Koucfeceot für Jydoofrogen ••• Der Kommentar ... Die Nürnberger 
Gesetze ... Hier handelt es sich um mit Paragraphen verübte Achtung, um 
mit Paragraphen verübten Mord; und Herr Dr. Globke hat das ganz genau 
gewußt ... Worum es sich hierbei handelt, das ist der Verrat der Menschen
würde und die Schilndung des deutschen Nomens ... 
Er war bei Sey8-lnquort im Haag, bei Bürckel in Metz. bei Wagner In 
Straßburg, bei Forster in Danzig, bei Neurath und Karl Hermann Frank In 
Prag, In Paris, bei Antonescu in Bukarest und bei Tiso, Mach und Kormasln 
In Preßburg. Das sind nur einige dieser Reisen. Überall~ dieser Kor
ulareiit für Jude.Afa!gen mit dem SS-Obe~fiilirec St11cknrtenchien, 
soll natürlich von Ju~- außer In Straßburg, wofür ein Dokument vor
liegt, das ist Pech!- nie gesprochen wordeo sein und soll das Reichsinnen
ministerium nur als Hort und Hüter der Juden In Erscheinung getreten sein. 
Aber olle Welt weiß, daß von diesen Plätzen aus und noch diesen Be
sprechungen sich die Blutspur der gemarterten und gemordeten Juden sich 
In die Vernichtungslager noch Auschwitz und noch Moidonek zog. 
Und Herr Dr. Globke wußte um diese Greuel! Er hat es selbst als Zeuge 

1 zugestanden, und sein Kollege, cler Minlsteclql[911.mc:ner aus dem l!Jichs-

/ 
jDDOR11111inlllerh11", 4ec dcc mtc Bc(cccot für Jydeofragen und .JU:mUinglich 
ein erklärter Nationalsozialist war, konnte dieses Unsagbare nicht auf sein 

1 Gewissen nehmen und hat ausdrücklich mit diesem Grunde seinen Ab-
schied verlangt und ist zum Reichsverwaltungsgericht übergegangen. 
Aber Herr Dr. Globke blieb, und Dr. Globke blieb sogar bis heute. 

12. Juli 1950 Dr. Arndt, 8unde1lag 

Die Meinung des Zentralrats der Juden In Deutschland findet sich auf 
Seit 126 In diesem Buch. 

Inhalt und Register 
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Ein vielversprechender junger Beamter ... 

Der Minister des Innern. Berlin, den 26. Mdrx 1930 

Der Regierungsrat Dr. Globke '(2!! der Polizejvcrwgltung f\edlA .Ist bereits 
seit dem 3. Dezember 1929 Im Ministerium des Innern als Hilfsarbeiter h1tlg. 
Er hat seine dreimonatige Probezeit bereits zurückgelegt. 
Vorzulegen: (venehloaen) 

a) Herrn Min.Rat Dr. Sc:hütze, b) Herrn Min.Rat Dr. Bandmann, c) Herrn 
Mln.Dirig. Steinbrecher, d) Herrn Min.Dir. Dr. Badt 

mit der Bitte, sich hierunter über die Leistung und die Fahlgkelt des Re
gierungsrats Dr. Globke sowie über die Zwec:kmaBlgkelt seiner weiteren 
Verwendung Im Ministerium des Innern gefalllgst zu außern. 

Herr Regierungsrat Dr. Globke Ist seit dem 3.12.1929 In meinem Referat als 
HIifsarbeiter tötlg. Er war zunöchst damit befaßt, all die Beschwerden zu
sammenzustellen, die gegen die Tötlgkelt der Behörden bei Durchführung 
des Volksbegehrens „Freiheitsgesetz" erhoben wurden, die darauf ge
troffenen Feststellungen zu sichten und dies alles zu einer übersichtlichen 
Denkschrift zusammenzufassen, die als Unterlage für Parlamentsverhand
lungen dienen sollte. Dieser Auftrag stellte zwar an das juristische und ver
waltungsmaßige Wissen keine sonderlichen Anforderungen, gab Ihm aber 
Gelegenheit, seine Veranlagung für organisatorische Tötigkelt zu beweisen. 
Er hat diesen Auftrag zu meiner vollsten Zufriedenheit erledigt. In der Folge 
wurde Herr Dr. Globke mit der Sichtung und Zusammenstellung des Mate
rials für zwei bedeutsome Prozesse vor dem Staatsgerichtshof befaßt. Hier
bei hat er eine gute Juristische Auffassungsgabe gezeigt und recht erfreuliche 
Leistungeq erbracht. Des weiteren wurde er In meinem laufenden staats-und 
verwaltungsrechtllchen Referat beschöftlgt. Diese Arbeit bot Ihm reiche Ge
legenheit, sein Wissen und Können auch auf mehr theoretischen Gebieten zu 
beweisen. Ich bin in der angenehmen Lage, bestötigen zu können, daß er 
über ein reiches Wissen, eine schnelle Auffassungsgabe, eine gewandte 
Ausdrucksweise und über eine stets einwandfreie Vortragsfonn verfügt. 
Sein Verhalten Im Dienst gab nach keiner Richtung zu Beanstandungen 
Anlaß; ich habe ihn als durchaus schötzenswerten und angenehmen Mit
arbeiter kennengelernt. 
Seine Leistungen und Föhlgkelten beurteile Ich hiernach zusammenfassend 
dahin, daß er mir In Jeder Richtung geeignet enc:helnt, In einer Zentral
Instanz tätig zu sein. 

gez. Schutze, Mlnislerlalrat 

Arbeicsgcbiete unter andcmn: 
Volbbcgchicn ,.Frcihdtagaetz" 
zwei l#dods- Proze&IC vor dem Stutsgcrichtabof 
Staats-und vcrwaltunguccht Referat 
Ncuregdung des Feicrtaguchutzea 
Einzd&agen des Juatitiariata 
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Am 23. Dezember 1932 geben die neuen Richtlinien für die Bearbeitung der 

Namrmändcruagsaträgc an ~=..t;~Auf dem F.ntwurf dcs 
Bcglc.iuchrcibens ist zweimal : um Abdruck im MBliV. nicht 
geeignet. 

Von eioer Vc:röffcntlichung der Richtlinien iat Abttand zu nchmai. 
23 Der Kommissar des Rcichea LV. Loelus. - Der Refamt: Regicruoguat 

Dr.Globkc 



Dr. Globke Richtlinien 

Rlchlllnlen 
fflr die BearbelfVnS der Anfrllae auf Andetung cles Familiennamens. 

I. Al/gemeines. 
(1) Das geltende Recht, Insbesondere das BGB., geht davon aus, daß der 
Familienname grundsätzlich die Abstammung aus einer bestimmten Familie 
kennzeichnet. Er dienl dodurch der l<ennl//chmachung der blutmllB/gen Z»
sammenhilnge. Jede Nomensanderung Im Verwaltungswege beelnträcl,. 
tigt die Erkennbarkeit der Herkunft aus einer Familie, verschleiert die 
blutml/8/ge Abslommung und erleichtert damit eine Verdunkelung des 
Personenstandes. fine Nomensßnderung kann daher nur erfolgen, wenn 
ausreichende Gründe sie rechtferti en. zweifelhaft Fällen wird em 
Antrag auf Namensclnderung in der Regel nicht stattgegeben werden. 

VI. Judennamen. 
(1) Der Standpunkt, daß es einer Persönlichkeit jüdischer Herkunft zur 
Unehre gereiche, einen jüdischen Nomen zu führen, kann nicht gebilligt 
werden. Bestrebungen jüdischer Personen, ihre jüdische Abkunft durch Ab
legung oder Aenderung ihrer jüdischen Namen zu verschleiern, können da
her nicht unterstütz:t werden.___Der Uebertrltt zum ,Ou-,Wutum bildet Minen 
.S?c1mslslen ~gmeo ;y äod.ecn. Ebensowenig kann die Namensanderung mit 
dem Hinweis auf antisemitische Strömungen oder auf das Bestreben eines 
besseren wirtschaftlichen Fortkommens begründet werden. 
(2) Dagegen werden anstößige jüdische Namen, die erfahrungsmößig zu 
Spötteleien Anlaß geben (wie ltzlg, Schmul,~ oder Abneigung gegen den 
Träger erwecken können (Nachtschweiß, Totenkopf) gleich den anstößigen 
Namen deutschen Ursprungs geändert werden können, Indessen in der 
Regel nur durch Gewilhrung eines anklingenden Nomens, __.,end1Fun9 ..,.,. 
MVten (lssen, Schmal,-MNer), des Nomens eines nahen Fom//lenangeh6rlgen 
oder c;ewill!N1119 eines Phantaslenamens, nicht durch Gewährung eines 
sonsl vorkommenden "411uta&ll1n Namens. 

Letzte Korrcktwen des Sacllbcarbeiten: 

VI. Judennomen . 
... In der Regel nur durch Gewährung eines ■nklin91nde11 andern )Ud. Namens 
(z. 8. Cohn, L.evy, lsoolc.ssohn) lssen, Schmal, des Namens eines nahen Fami
lienangehörigen oder eines Phantaslenamens, nicht durch Gewährung eines 
sonst vorkommenden Namens. 
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Schon in der Auslegung von Feder verlaop du Programm der NSDAP in 
ihrem Punkt 8 die Ausbürgerung der Nicht-~ (sprich: Juden, Ruaaen 
u. Kommunisten, Sozialdemokraten und anderer Nicht-Deutscher). Sofort 
nach ihrer Machtübernahme Bogen die Nazis an, ihr Programm zu verwirk
lichen. Uocrwünachtc wurden &uagebiirgcrt oder kamen in die neu einge
richteten KZ, von daicn die IDustricrtcn berichteten. Aber sollten die Aua
gcbürgcrtcn denn i.htcn deutschen Namen bch&ltcn dürfen? Antwort des 
Sachbcubcitcrs befindet sich &m Kopf des Briefes: ,;,,, ,s. HIINI/Ja/,,, ,;,,, 
N~--,n,,g,,, rlk/fgil,,gjl ~ ..,_, isl ,t. Z.fli&ht,,,.,,, GI. 5/11. 
Noch nicht! Immerhin hatte ja dic:aer Sachbearbeiter bereits &m 6. Juni dem 
Rcichainncnministcr vorgcachlagcn, diese Möglichkeit zu schaHcn. (Siehe Seite 
24) 

Sorgen: Deutsche Namen an Nachkommen von Ungarn und Finnen 

Der Minister des Innern. 

Ref.: ORR. Dr. Globke. 

An den Herrn Reichsminister des Innern. 

Berlin. den 15. März 1934. 

Bei der Behandlung von Anträgen auf Namensclnderung hat sich In mehr• 
ren Fällen die Frage ergeben, ob die bisherige Praxis im Hinblick auf die 
erhöhte Bedeutung der Rassenpflege beibehalten werden kann. 

1
1. Ich habe bisher grundsätzlich nur die Namen solcher Penonen geändert, 
die arischer Abstammung sind, um zu verhüten, daß einer Venchlelerung 
der Rassenzugehörigkeit Vonchub geleistet wird. Es fragt sich, ob an 
diesem grundsätzlichen Standpunkt unter allen Umständen festzuhalten Ist. 
z. Zt. liegt ein Antrag auf Namensänderung vor, In dem der Antragsteller, 
der eine Verdeutschung seines polnisch klingenden Namens beantragt, 
zweifellos nicht arischer Abstammung Ist. Denn unter seinen Vorfahren 
befinden sich nachweislich zahlreiche Ungarn. Die Ungarn gehören aber 
ebenso wie die Finnen nicht zur arischen Rasse. GI. 15/111. 

Sorgen: Deut■che Namen fUr uneheliche Kinder undeutschen Blutes 

Punkt , &ua dem gleichen Brief. Diese Frage wild bald gcrcgclt sein. 

3. Bisher Ist Anträgen unehelicher Kinder auf Änderung ihres Namens in 
den Namen d• 1piit1Pe11 &heme11n1 ihl'er Mutter, ller 11ieht e11eh eines etwa 
worhandenen Pflegewaters, auch wenn dieser nicht ihr Erzeuger Ist, In der Regel 
entsprochen worden, sofern nicht eine Namenslinderung schon auf Grund 
des§ 1706 N,s. 2 S. 2 BGB kraft Gesetzes erfolgte. Ebenso sind Anträge eh• 
licher Kinder auf Führung des Namens des zweiten Ehemanns Ihrer Mutter, 
wenn die ente Ehe durch Tod oder Scheidung aufgelöst war und die Kinder 
Im Haushalt des zweiten Ehemanns mit den ehelichen Kindern zweiter 38 
Ehe erzogen wurden, Im Interesse der Kinder, denen die Abstammung viel-
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Am 2. ~t 1934 morgens gegen neun Uhr. stirbt der Reichspräsident vop 
Hi_iidmi., g, °Saion am Vortage hatte die Reichsregierung durch Gesetz 
beschlossen, das Amt des Reichsprisidcntcn abzuschaffen. Alle Reichs
minister - und bis 1938 bleibt es noch immer ein überwiegend bürgcrlicha 
Kabinett - hatten mituntcncichnct. Hitler bemäntelte diese Maßnahme 
pictii.tvoll mit dem Hinweis darauf, daß der Titel Reichspräsident für immer 
mit der Person dca verstorbenen Reichspräsidenten verbunden bleiben solle. 
In einem als Erlaß veröffentlichten Brief an Reichsinnenminister Frick bittet 
er, dafür Vor.llWJ' trrffm '{II wo/Im, daß üh ;,,, 111111/ühm 1llil -,,,..,.,lld,a v,. 
lubr .,;, bisher ""' al/, Fllhm- 1111d Rmhs'-tkr a11gut,rtxhm r,r•. Am 19. 
August findet eine Volksabstimmung über die Vereinigung der Macht
befugnisse des Reichskanzlers und dca Reichspräsidenten statt. Die Regierung 
gibt noch über 5 Millionen Nein- bzw. ungültige Stimmen zu. Schon am 
,20. August 1:ilasscn Hitler, Reichsinnenminister Frick und Reichswehr
minister Blomberg ein uC-csctz iibct die Ycrcidjgung der .lkamtcn und der 

./ ....,...-'21datcn der Wehrmacht"~ Hitlcr~ch. Alle müssen sich Hitler 
1/ persönlich verpflichten. Seine Macht ist gefestigter denn je zuvor. 

S. 102 (1) Antrllgen von Personen nichtarischer Abstammung, ihren Namen zu lin
dern, wird grundslltzllch nicht stattgegeben, weil durch die kderung des Namens 

53 die nichtarische Abstammung des Namens verschleiert würde. Auch der Oberlrill 
zum Christentum ist nicht geeignet, eine Namenslinderung zu begründen. 



Empfiehlt sich erst nach der Olympiade 

Nr. 1 B Z Allg. 17 
Herrn Staatssekretör durch die Hand des Herrn Abiellungslelters I und des 
Herrn Abtellungsdlrfgenten 

Vortragsanmeldung. 
Gegenstand: Verbot an Juden, weiter deutsche Vornamen :z:u trogen. 
Referent: ORRat Dr. Globke 
Korreferent: 
Sonst beteiligt: 

Kur:z:er Sachverhalt: 
Noch einer Mitteilung der Geheimen Stootspoli:z:el soll nach einer Weisung 
des Führers geprüft werden, den Juden In Zukunft die Verwendung 
deutscher Vornamen nicht mehr :z:u gestatten und Ihnen die L Zt. geführten 
deutschen Vornamen :z:u ent:z:lehen. 

Der Sachbearbeiter ORRat Dr. Globke arbeitet die Materie durch und hält 
zwei Wochen später Vortrag 

Vorschlag: 

Zur Verwirklichung der Anregung würde ein besonderes Geset:z: erforder
lich sein. Der Erlaß dieses Geset:z:es wird erst noch der Olympiade In An
griff genommen weraen ltönnen. Dabei wird es elngenenaer Prüfung be

aurlen, In welchem llo men das Geset:z: verwirklicht werden soll. Die Ent
ziehung der bisher von Juden geführten deutschen Vornamen ist insofern 
Aich! unbedenklich, als dadurch übel beleumundete Juden ihre Identität 
verschleiern könnten. Es bedarf auch noch der Klärung, welche Namen als 
jüdlKhe Vornamen anzusehen sind. Viele ursprünglich aus dem Hebrä
lKhen stammende Vornamen sind In einer deutschen Form gebräuchlich, 
:z:. B. Johannes (Hans), Joseph, Joachim, Maria, Elisabeth usw. Würde ein 
Ver:z:eichnls jüdischer Nomen aufgestellt, In denen diese Vornamen ent
halten wören, würden die Juden sich zweifellos In Zukunft gerade dieser 
Namen bedienen. Es würde daher :z:u empfehlen sein, In das Ver:z:eichnls 
jüdischer Vornamen die Vornamen nur In der hebräischen und nicht in 
der eingedeutschten Form aufzunehmen. 

gez. Globke 1 /VII. 

Vielleicht ein Vemich. die ganze Angclegaiheit auf die lange Bank zu 
achiebcn und eventuell in V etgesacnhcit geraten zu lassen? 
Aber mit der Befolgung dieses Ratsc:hJages gelingt es den Nazis., die in 
Scharen anläßlich der Olympiade nach Deutschland auömeodco. noch gut-

69 gläubigen Ausländer über die tatsächlichen Zustände in Dcutachland zu 
täuschen. 



llllli das Wirl#bt,f~ ,;_ J!i,,,,a.,,,, s,,,,,.,+t ql• W.ib/Llüfl 
,;- au-rf -•• wb 1111kb,1t1 p,,..,_,. dü ""'b ,,,..ZM WIIJ!I Vitml 
j~-4k#tere!, !'«"'• sflll'Ü dlmr ,flris,b,' °El,,tp11111 ob , V ol/j,,d,,,' ;,,, 
SiMI d, Nllm/J,rg,r Gur~ :c.-~/,, l""'JIII •ilnll- J;J4/{ br I ldh m.n 
Enl,nrf a,rg,mbts du WidtJrstlltldu, dm ,,. fad, ""./ Plrswn, düs::::äJ/J• 
i!!!fjJJJ,, "' t 11W __,.., llllli ibn EMtplllll. ÄW' -'1 diu111 ba/,, 
kb ( kb _,d, ob P,r~llllltbr,fm,u ;,,, Rti,~,,,.;,. ;,, dü V,,._ 
IJa,uJ/,,,,g,n lillgudJa/lrl) so t,,-Pf/lkltl, dajl ,r 11111,r dm TisdJ jlll. .A,, tltt, 111,rir, 
A,ufll/,rllflgn,or,J,,,,,g,,, :f.11 dm Nllm/J,rg,r Gur~ •ar idJ ,rubt /,,l#i/ip. B,i 
dm V~ .,,,d, srblüjllkb,;,, Kow,pro,,,ijl ~1, t1, ,,,,,,. -~ 
U1t1släNlm di, /Jul, L6sllflt nblr, so """'fri"'ilflld si, fllllflrlkb fZII skb IIWb ••. 
Wiibmrd d, V,rbt,,uJJ,,,g,n llbtrrasrbt, ltli,b StallSSnltnllir Stwltart ,,,;1 d, AMJ

fortlmo,g. t'Ufllll""" ltlit ibltl ,;- li1urbrillwtrdm ~tar 1/11,r dü Nllml,,r-
, ,-r Gur~ :f." s,bni/JM. Dt181if m; -. so ,,,,;,,,, ,,., d,,, T~ _, 

RMdolf H,jl wb ,;,,, lxllfln#fl Alu/,g,,,,g du Gu,ftU ~-- Aa-b 
dü Blbördtt, hg"1I dü Gur~ ;,, .;,1,,, FiJJ/a ;,, d,,,, ftir di, &troff-,, ""1}111-
sligllll SiMI a,u. N•b ,;,,,, B~lil ,r/dilrt, kb 111kb tflT .Aifasnt111. du 
Ko-,,,tars l,,,.sit. I,b biJJ11 ibt, aw ,,;~ biJJ11 kb_ 1,_,aitr il 1 ' Ji, 
~ ~ tiiiiwi,• __ _ kb bt,i,, dab,r 11Wb Jui,,, 
,,,,;,,,., A,eflag, ~- U1111r d,,, da,,,alir, Ut1UtiiN/n •ar d, K__,,_ 
lar ftir Pi1k rassisrb disJ:ri1t1murl1 p,,.,_ ,;,, S~. Das ba'- .,;, tob/rsid,, 
Plrswn, dü _, dtt, Nllm/J,rg,r Gurft111 /#troffe,, •-• llutillip." 

Einzelne Rechtsanwälte brachten es jedenlalls fertig, den Kommentar in 
einem für Angeklagte positiven Sinne zu verwenden. 
So schreibt z. B. der bekannte Frankfurter Rechtsanwalt Dr. Dix: D,r 
Ko,,,,,,,,,tar •ar ,-Js4h:.lkb so """1ßip """'""- dafl kb ,,,;,b ltun, "'1ß w, 
d. b. ,,,,;,, Sotäu llllli idJ, of1 rwbt 1/Jkl:li,b -. ll1IS IMi d, Alu/,g,,,,g d, 
Nllm/J,rg,r Gurft, IMi -.ltsrbt,ft/kb,,, V,,.,,.,,,,,,,__ J,_, ""./ dm Globl:urba 
Ko,,,,,,,,,tar l,mef111 :c.-A:6mwn. 

Es gibt sogar jemand, der dem Kommentar seine Sachlichkeit bescbcioigt, 
Nämlich Prof. Dr. Otto Koellmucr, der alte, nach 194, immer noch hoch
geehrte oazistiachc Rechtslebrer in ,,Du Wesen der Sr"ichbrnmc:ro", er
llChieoeo 19'4 in der Göttinger Verlagsaostalt (Schlüter). 

Dr. Globke sagte, ;,, t/, ""-lir, lAf,S ni ni11 Ko1t1ltllfllar ftJr rilk ,;,, S,~ 
g,wu,,,, da di, &blirdm _,_ ;,, Pi,lm Fällm dü Gur~ ;,, M1t1 ftJr di, &troff-,, 
llfll,lltuligsllll Si- ~#" Pfk11111. Entweder war diese Absicht dann so ge
llChickt verborgen, daß die Behörden das nicht merkten, oder nwt rnuß an
nehmen, auch der Verwaltungsjurist Jäger, der Kriminalist Hagernann und 
Freislcr, der damalige Staatssekretär irn Reichajustizrniniateriur und spätere 
Präsident des Volbgcrichtshofes,hätteo gegen einen CDClliven Gebrauch des 
Gesetzes angehen wollen. Wie lassen sich sonst ihre positiven Bespra::hungai 

95 verstehen in Deutsche Verwaltung vom 20. März 1936 auf den Seiten 
102/103 und in Deutsche Justiz vom 3. April 1936, Seite 587. 



ttfl4rt ~ unb aud) nod) nid)t gttau~ n,otbm fri, btt jfil)ifd)en ffidigion'9nnrin• 
fd)a~ angd}6tt. '.Off !fngdl4gtt ~t a&tt ringm,mbrt, er ~ gtglaubt, btt 
@tfd)ltd)UMftbr mit btt @. fri rrid)t flra(k?, n,ril fit rin rotifd)ling, Cllfo frint 
IDoUjübin fri. ~ l!@. ttfl4rt bitfm ~nlt)Qnb all füt bit <!!3d)ulbfragt unbtad)t• 
lid); bit !füflimmung bd § 5 !lbf. 2a btt ttflm mo. a. ffiri~bürger@. fri rin 
'.tril bd @. a. @5cbu~ bd bnltfd)en !81ut~ unb btt beutfd)en <ft)tt o. 15. ~ 
tnn&tt 1935, ba bal @tft~ auf ttgAnambt unb ttl®tttnbt !8tflimnumgm bin• 
lllrift, n,ie fit ~ttt in bm bribm mom. D. 14,. ITTootm&tt 1935 ttlaffm n,orl)m 
frim. 
'.I)tt ~nlt)Qnb bd lilngtflagtm lllll~ barauf binatd, baü er bit !8tfljmmung bd 
§ 5 !lbf. 2 a btt ttflm mo. A. ffiri~bürgtt@. nid)t gdannt ~bt, lffltad) rin 
beutfd)tt rotifd)ling ttflm @rabd, btt am 16. @5q)tem&tt 1935 btt jfil)ifd)en 
ffitligion'9tmrinfd)a~ angd}6rt ~t, i. e. btf §§ 2, 5 !lbf. 2 !8lutf~v@. all 
:Jubt gilt. ~ ifl folgmbd a\l fagm. 
l'ie ttflt IDO. o. 14-ITTootmbtt 1935 a. Yfußf. bd !8lutfd)u~@. (ffi@!8I 1 @5. 
1334) ifl nad) ibrtm § 17 am 15. mootm&tt 1935 in straft grttttm. ::i)tt 
~fd)ltd)~r, bm btt !fngtflagtt mit btt @. unter()a(tm ~t, fleUt bilbtr bi& 
au bitftm '.tagt übe$ul)t frine flrafbare ~anblung bar .l!l9.!... bm § 2 a !lbf. 1 
@5t@!8. n. lj. unb 6tucfart•(\llobft ~lliuterunql!bucb mt bnltfcben ffialTm• 
gefeWbung !8b. I e. 1 2 2 au 6). l'amit flebt nid)t bit '.tatfad,,t in ®ibttfl)rud), 
bau bei ben rotifd)lingcn ttflm (\lrobd btt 16. @5q)ttmbtt 1935 btt mofigtbenbe 
<!!3tid)tog füt ibtt Ollcichflellung mit ben moUjubm ifl. ®tr oon ibnm om 16. ~ 
tember 1935 btt jübifd)en ffidigion59emcinfd)aft ongtl)ört ~t, ifl oom 15. ITTo< 
onn&tt 1935 ab all :Jube i. e. btt <!!3ttofl,orfd)ri~m bd !8lutfrnuvßl. au ~ 
banbtln. Offenfid)tlid) n,oUtt btt @eft~t&tt burd) ~nfül)rung bd 16. 6tl)ttmbtt 
1935 all ma@gebtnben <!!3tid)tog~ oobinbem, baü fid) in btt .3rit 3mifd)en bem 
<?rloü bd !8lutfd)uv@. unb bem <!rfd)einen btt ~118fübrungebeftimmungm 
mond)t IJ)erfonm mit jübifd)nn !Blutrinfd)lag oon btt jübifd)en ffidigiod< 
gtmrinfd)a~ löflm, um bm ®irfungm btt mürnbergtt @tf~ au mtgt()tn. 
@5on,nt btt @ffd)ltd)~br in !8tttod)t fommt, ben btt !fngtflogtt frit bem 
15. ITTootmber 1935 mit btt @. g~t ~t, fonn tt fid) nid)t auf ~m btrufm. 
:r>tt lhgtflogte l)ot bit ,3ugd}6rlgfrit btt @. aur jübifd)en ffidigion59emcinfd)aft 
gdonnt. :I:ld()a(b fonn ibn, 11>it bal angtfod)tmt Urtril au ffitd>t onnimmt, frint 
irrige 21nnobme nid)t flrof~ mod)en, btt !8rifd)l4f mit ibr fri feint ffioffmfd)anbe, 
n,ri1 fit \Dtifd)ling ttflm @robd fri. ~ !8lutfd)uv@. fdbfl 1)6lt rine <!rl®• 
terung bd !8tgriff~ ,,3ube" füt erforbttlid) unb Dttlllrifl auf nod) au trlllffenbt 
bal @efev erglin1mbe IDotfd)ri~ (§ 6 !8lutfd)uv@.). '.l)it bann anbttmrit ge. 
gtbmm <?rlliuterungm bilbm bemnad) mit bem @tf~ rint <finl)rit. ~itraul 
ergibt fid), baü rin ~rrtum bd lngtflogttn ü&tt. bm ffitd)Ubegriff „:Jubt" tin 
unbtod)tlid)tt <!!3ttofrtd)Uintum ifl (ffi@et. !Bb. 70 e. 290, 353). 

Wie bedauerlich, so mißverstanden zu werden. Um zu helfen, war der Kom
mentar geschrieben worden, nun wurde er einigen zum V erhängn.ia. 
Ließ sich keine Milderung erreichen, ohne daß der V erfasscr der Partei ein 
paar Opfer hinwarf, einige Zugcstiindnisac machte? Wie war seine eigene 
Meinung darüber? Will man an der These festhalten, der Kommentar habe 
in einigen Fällen der Partei nachgeben mÜIICll, um in um so mehr Fällen ihren 
Wünschen sich widersetzen zu können, so scheint der Verfasser entschuldigt 114 
zu sein. Doch wie ist folgendes in diesem Zusammenhang zu verstehen: 



die Bestimmung des § 2 nicht nur die Fälle ergreift, In denen der außer
eheliche Geschlechtsverkehr zu einer Befruchtung geführt hat oder hätte 
führen können. Einer solchen Begrenzung, die „Geschlechtsverkehr" als 
gleichbedeutend mit „Beischlaf" ansehen würde, steht ferner entgegen, 
daß sie die Gerichte vor mitunter kaum ilberwlndllche Beweisschwierig
keiten stellen und zu Erörterungen Ober die heikelsten Fragen zwingen 
würde. Ein• weitere Auslegung Ist aber auch deshalb geboten, well die 
Vorschriften des Gesetzes nicht nur dem Schutze des deutschen Blutes, 
sondern auch dem Schutze der deutschen Ehre dienen. Diese erfordert, 
daß ebenso wie der Beischlaf auch solche geschlechtl. Betätigungen -
Handlungen und Duldungen - zwischen Juden und Staatsangehörigen 
deutschen und artverwandten Blutes unterbleiben, durch die eine Befrie
digung des Geschlechtstriebes des einen Telles auf einem anderen Wege 
als durch Vollziehung des Beischlafs bewirkt wird. 
{Mitgeteilt vom Reichsgerichtsrat Dr. Schwarz. Leipzig) 
Bemerkung: Im Schrifttum herrscht Obereinstimmung darüber, daß der 
Begriff Geschlechtsverkehr Im Sinne des BISchG nicht alle unzüchtigen 
Handlungen umfaßt. Im übrigen aber bestehen über die Abgrenzung des 
Begriffs Meinungsverschiedenheiten. Während Lösener-Knost (Nürnberger 
~ S. 53, 64) darunter nur den Beischlaf (conjundlo membrorum) 
verstehen, legen die übrigen einschlägigen Erliluterungsbilcher den Begriff 
weiter aus und verstehen unter Geschlechtsverkehr außer dem Beischlaf 
auch den regelwidrigen Geschlechtsverkehr, insbesondere belschlofsähn
llche Handlungen (vgl. Brandis, Die Ehegesetze von 1935, S. 77: Gütt
Llnden-MaBfeller, Blutschutz- und EhegesundheHsgesetz, S. 235: Stuckart
Globke, Kommentare zur deutschen Rassengesetzgebung Bd 1, S. 112). 
Das RG hat sich mit eingehender Begründung die weitere Auslegung zu 
eigen gemacht. Die Entscheidung Ist zu begrüßen, zumal sie dazu dienen 
wird, unerwünschte geschlechtliche Beziehungen zwischen Juden und 
Deutschen zu erschweren und Umgehungen des BISchG zu verhüten. 

Oberregierungsrat Im Reichsinnenministerium 
Dr. Globke, Berlin. 

Wie soll ma.n diese widerlichen Sätze anders 'ftntdiai denn als Befriedi
gung eines Sachbearbeiten darüber, daß er andere 'VOil seinem Standpunkt 
iibca.eugcn lcoontc. Hiermit wurde sicher niemandem geholfen. Damit fällt 
aber die These 'VOil ,,Der Kommentator Dein Freund und Helfer" in sich 
zusammen. Diese Sime waren ebcmo &ciwillig wie der ganze Kommentar 
selber. Und sie sind nicht zu entschuldi.gco. Wer die extcnaive Auslegung 
der Niimbcrger Gesetze begrüßt. der iat mitschuldig 1111 den immer echlim
mercn Bneaen, die sich auf die Niimbcrger Gesetze und ihie extcnaive 
Auslegung stützen, zum Beiapiel also auch am Urteil im Fall Katzenbergcr: 
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Urteil Im Namen des Deutschen Volkes 

Das Sondergericht Nilmberg ... 

Der Vonltzer Landgerichtsdirektor Dr. Rothaug, die Beisitzer Land
gerichtsräte Ferber und Dr. Hoffmann, der Staatsanwalt für das Sonder
gericht: Staatsanwalt Markl ... 

erkannte In der Strafsache gegen Katzenberger Lehmann Israel, gen. 
Lea, Kaufmann und Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde In 
Nümberg und Seiler, lrene, Photogeschäftsinhaberin In Nümberg, beide 
In Untersuchungshaftwegen Rassenschande und Meineid am 13. März 1942: 
zu Recht wie folgt: 

Katzenberger Lehmann Israel, gen. Leo, Rasse-und Bekenntnisjude, ... 
Seiler, lrene ... werden verurteilt 

Kotzenberger: ... zum Tode ... 
unter Aberkennung der In des StGB bezeichneten Rechte auf Lebenszeit. 

Seiler: wegen eines Verbrechens des Zeugenmeineides zur Zuchthaus
strafe von zwei Jahren unter Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte 
auf die Dauer von zwei Jahren. Drei Monate der erlittenen Unter
suchungshaft werden auf die Strafe der Angeklagten Seiler angerechnet. 

Die Angeklagten tragen die Kosten. 

Gründe: 

1. 1.) Der Angeklagte Katzenberger Ist staatsangehörlger Volljude; er 
gehört der Jüdischen Rellglonsgemelnschaft an. 

2. Die lrene Seiler, geborene Scheffler, Ist deutsche Staatsangehörige 
deutschen Blutes. 

Der Angeklagte Katzenberger war davon, daß lrene Seiler deutschen 
Blutes und deutsche Staatsangehörige Ist, überzeugt. 

3. Dem Angeklagtert Katzenberger liegt zur Last, fortgesetzt als Iude mit 
der lrene Seiler, geb. Scheffler, einer Staatsangehörigen deutschen Blutes, 
außerehelichen Verkehr gepflogen zu haben; er soll bis März 1940 sehr 
oft In die Wohnung der Seiler Im Hause Splttlertorgraben gekommen sein 
und bis zum Herbst 1938 sehr oft die Besuche der Seiler In den Im Hinter
haus des Anwesens befindlichen Geschäftsräumen empfang4n haben. 
Die Seiler sei dem Katzenberger In geschlechtlicher Hinsicht zugänglich 
gewesen. So sei es zwischen beiden zu geschlechtlichen Annäherungen aller 
Art, Insbesondere auch zu Geschlechtsverkehr gekommen. Beide sollen 
sich, bald In der Wohnung der Seiler, bald In den Geschäftsräumen des 
Katzenberger gegenseitig geküßt haben. Seiler habe sich sehr oft dem 

• Quelle: Pollokov-Wulf, Du Dritte Reich und Mine Die""' Berlin .,..,,1, bringt auf dell 
Seiten 255 bis 270 cw1 ,hm NOmbergw Jurilknproull den FGII K_....._.,., Doku
CXX-29, "°'IIMndltl. 



Kotzenberger auf den Schoß gesetzt: hierbei soll Kotzenberger die Seller 
In der Absicht, sich dadurch eine geschlechtliche Befriedigung zu ver
schaffen, über den Kleidern an den Oberschenkeln getätschelt und ge
streichelt hoben. Bei solchen Gelegenheiten habe sich Kotzenberger eng an 
die Seiler angeschmiegt und hierbei seinen Kopf an den Busen der Seller 
gelegt. 

Der Angeklagten lrene Seiler liegt zur Lost, gelegentlich Ihrer Einver
nahme durch den Ermittlungsrichter bei dem Amtsgericht Nürnberg am 

1
9. 7. 1941 bewußt der Wahrheit zuwider angegeben und mit einem Eide 
bekräftigt zu hoben, diesen Annäherungen hätten jegliche geschlechtliche 
Beweggründe gefehlt, Insbesondere glaube sie, daß dies auch bei Kotzen
berger der Fall gewesen sei. 

Seiler soll sich hierdurch des Zeugenmeineids schuldig gemocht hoben. 
Die Angeklagten führen zu Ihrer Verteidigung aus: 

Die Angeklagte Seiler: Als sie Im Jahre 1932 Im Alter von 22 Jahren In die 
photographische Werkstätte Ihrer Schwester noch Nürnberg gekommen 
sei, sei sie auf sich selbst gestellt gewesen: Ihre Schwester Hertho sei nach 
Guben zurückgekehrt und habe dort ein Atelier eröffnet. Ihr Vater habe sie 
an den Vermieter, den Angeklagten Kotzenberger empfohlen, diesen ge
beten, auf sie ein fürsorgliches Augenmerk zu hoben und Ihr mit Rot und 
Tot zur Seite zu stehen. So sei sie mit dem Juden Kotzenberger näher 
bekannt geworden. 
In der Folgezeit sei Kotzenberger auch tatsächlich Ihr Berater geworden: 
Insbesondere sei er Ihr in Ihrer mißlichen finanziellen Lage helfend zur 
Seite gestanden. In Ihrer Freude über die Ihr seitens Kotzenberger er
wiesene Freundschaft un~e habe sie noch und noch In Ihm nur noch 
den väterlichen Freund gesehen: es sei Ihr gor nicht mehr zum Bewußtsein 
gekommen, daß sie In Kotzenberger einen Juden vor sich habe. Es sei 
richtig, daß sie Im Schuhlager des Kotzenberger Im Hinterhaus ein- und 
ausgegangen sei: wenn sie dies noch Büroschluß getan habe, so deshalb, 
weil sie dann Schuhe habe besser aussuchen können. Auch sei es vorge
kommen, daß sie dem Kotzenberger bei solchen Besuchen und beim Ver
wellen des Kotzenberger In Ihrer Wohnung gelegentlich mal einen Kuß 
gegeben und zugelassen habe, daß Katzenberger sie küßte. Hierbei habe 
sie sich auch öfters dem Kotzenberger auf den Schoß gesetzt: das sei so Ihre 
Art, da denke sie sich nichts dabei. Keineswegs sei etwa In geschlecht
lichen Beweggründen der Ausgangspunkt für Ihr Handeln zu suchen. Sie 
habe stets auch angenommen, daß Katzenberger keine anderen als nur 
fürsorglich väterliche Gefühle zu Ihr beherrschen. 
Auf diese Annahme gestützt, habe sie am 9. Juli 1941 dem Ermittlungs
richter die mit ihrem Eid bekräftigte Aussage gemocht, daß sie glaube, daß 
die ausgetauschten Zärtlichkeiten auch bei Kotzenberger keinen eroti
schen Gefühlen entsprungen seien. 
Der Angeklagte Kotzenberger: Er wlll sich nicht strafbar gemacht hoben. 
Er schützt vor, nur sehr freundschaftlich mit Frau Seiler Umgang gepflogen 
zu hoben: die Familie Scheffler In Guben habe sein Verhältnis zur Frau 118 
Seiler auch nur als weitestgehend freundschaftlich gewertet. 



Als mit der Einleitung des Ermittlungsverfahrens gegen Katzenberger dem 
deutschen Volk für den rosseschändenden Angriff des Juden Genughwng 
gebracht werden sollte, Ignorierte die Angeklagte Seiler die allgemeinen 
Belange der mißachteten Staatsautorität sowie die Volksinteressen voll
ständig: sie stellte sich schützend vor den Juden. 
Unter Berücksichtigung dieser gesamten Umstände erachtete das Gericht 
eine Zuchthausstrafe von vier Jahren von der Angeklagten an und für sich 
als verwirkt. 

Nürnberg, den 23. März 1942 gez. Rofhaug Dr. Ferber Dr. Holfmann 

~ dieses leichdertig_1;, Todesurteil h~ 5.?gar Staatssekretär Frcialer, 
der spätere Präsident des Volbgcrichtshoes, Bedenken. Auch ihm gegen
über konnte ilcli aef-VOrsrtzcnde Landgenmor Rotbaug durch
setzen und die Vollatreckung des Todesurteils CIZ'Wingm. Erst die atemive 
Auslegung der Nürnberger Gcsct2lC und die ausdrückliche Bcgrii.ßung 
(Siehe Seite 116) dieser Pruis machten solch ein Urteil überhaupt möglich. 
Oi=. Urteil wurde als Beweis fik die leichtfertige und vcrbrcchcriachc 
l;laltung der NS-J!:18tiz im N_ürn':!:!:,r.15.,. P.NKß .ni:wandt. Doch als man 
dcutschcrseits nur noch von „sogenannten Kricgsverbrcchc" sprach, 
wurde auch ~Plbe1ur aus der Haft entlasac:n. Er lebt in Frieden von seiner 
wob1!9Jijmcm Pro1i00--J:lmu Seilg hskwrot keine fciisi§iUii.lcbt 
ärmlichen Bedingungen. Qs: §!!!Pfflp:waJt Markl, "er keine Bedenken ~ 
die TÖdcssttilem"licäntragcn, amtiert ~ noch immer. Nunmehr als 
Obcrlandcsgcrichtsrat in München. 

Wenn Dr. Globke den vcrschärftcn Kurs in Rasscnsc:handc-Vcrfahrcn aber 
ausdrücklich und völlig frei.willig bcgrü.ßtc. dann gewinnt Fricb Brief 
(a. Seite 8>84) sehr vid mehr Glaubwürdigkeit. Und vidleicht sprach Frick 
nicht vom ersten Entwurf der Gcsctx. sondern von den Dwdiführunp
vaordnungm, die die Gcsct2lC erst vervollslindigtcn. In den Gcsctzcn 
sdbst war vidcs noch sehr allgemein gehalten, um den unaufmerksamen 
Leser nicht zu sehr zu crschrccken. Die Einhaltung der Gcsct2lC mußte über
wacht werden. Das hat der ~rtt ja noch ausdrücklich vom Reichstag ver
langt (1. Seite 87). Merkwürdig, daß Frick das dritte du Nürnberger Gcsct2lC 
nicht crwiihnte, das Rcichsbiirgcrgcsctz. Aber auch der beste Beweis dafür, 
daß Dr. Globke an der Auurbcitung dieses Gcsctzcs nicht beteiligt war. 
Denn sonst hätte das Gesetz in der Aufzählung nicht gdchlt. 

Das Reichsbiirgcrgcsctz verwirklichte die Punkte 4 und 5 des Prognmma 
der NSDAP. 

4- et44tlbilrgtt fann nm frin, IM \Bol~mofft ifl. IDol~motTt fann nm frin, 
IM bmtfcbm ~lut~ ifl, ol)nt ~cffl~~me auf ~ftfflon. .1trin ~ fQrm 
babtt \Bol~moff e fein. 
,. 2Btt ni~t et44tlbilrga ifl, foU nm a1, @Gfl in l)mtf~ ltbtn ßnnm 
unb muu unttt ~bm•@tf~tbung ~ 
Von 1935 an bildete das Rcicbabürgergesetz die Grundlage der aotijüdiacbcn 

121 Verfolgung in Deutschland. Auf den Seiten 104 bis 106 dieses Buches ist der 
S 5 des Reichsbürgergesetzes mit Erläuterungen des Kommentars angegeben. 



war berelb vor 1933 offenkundig. Nach 1933 wurden unmittelbar nach 
der Machtergreifung Ausschreitungen gegen Juden an den verschiedensten 
Stellen Deubchlands begangen. 
F: Halten Sie diese Akte für nicht kriminell, ganz egal, ob sie durch Ver
ordnung oder Gesetz gedeckt waren l 
A: Ich halte alle Verfolgungen von Juden für kriminell. 
F: Auch wenn sie durch Verordnung, Führerbefehl oder öhnllche Sachen 
gedeckt woren; wenn Ich Sie richtig verstehel - A: Ja. 
F: Wie vereinbaren Sie mit dieser AntwortlhreAussage-vlellelchtwollen Sie 
diese Antwort modifizieren - daß jw&kort sieb stets oo das B&rbl blcl!7' 
A: Die Frage, ob die Nürnberger Gesetze als solche eine Verfolgung dar
stellen, mag Hand der Gesetzgebun in anderen Staaten bestritt s n. 
Es gibt auch In an eren a en eine esetzgebung, le sich gegen einzelne 
Gruppen der Bevölkerung richtet, ohne daß man daher sagen kann, daß 
diese Gesetzgebung als solche ein Verbrechen darstellt. 
F: Wenn Ich Sie recht verstehe: In Ihrer Eigenschaft als langjöhrlger 
Beamter, Stadtkämmerer von Aachen und zukünftiger Ministerialdirektor 
In der britischen Zone, Sie halten die Nürnberger Gesetzgebung nicht für 
kriminell; ist das rlchtlgl Kann man mit Ja oder Nein beantworten. 
DR. VON STACKELBERG: Ich möchte dieser Frage widersprechen. Das 
Ist eine reine Schlußfolgerung und keine Tabache. 
DR. KEMPNER: Der Verteidiger hat gefragt, ob der Angeklagte Stuckart 
öhnllche Dinge gemacht hat, also habe Ich diesen Zeugen gefragt, wie er 
über die Dinge denkt und nach seiner Meinung. 
DER COMMISSIONER: Ich glaube, dem Einspruch werden wir stattgeben. 

Damals ist Dr. Globke um die Antwort um diese Frage hcrumgc-
kommcn. Aber 1ie interessiert noch immer. Hält Dr. Globke die Nürnberger 
Gcsctzc nun eigentlich für kriminell oder nicht? Doch völlig unabhängig 
von der Beantwortung dicacr Frage, hat der Zentralrat der Juden in Deutsch
land bereits 1951, ohne einen Namen zu nennen, deutlich gesagt, was er von 
Dr. Globke hält.* 

1. Es war, ist und bleibt die Auffassung der jüdischen Gemeinschaft, daß 
jeder Funktionär des Hitler-Reiches, der, gleich welchen Ranges, an der 
Schaffung, Auslegung und Durchführung der natlonalsozlallstlschen Rasse
gesetze und den sich aus diesen ergebenden VerfolgungsmciBnahmen 
aktiv mitwirkte, das Sittengesetz verletzt und die moralischen Grundlagen 
des menschlichen Zusammenlebens geschändet hat. Ein Jurist, der sich 
dazu erniedrigte, barbarische Unrechbnormen pseudowlssenschaftllch 
zu bearbeiten, hat den Anspruch verwirkt, im hohen Dienst des Rechb 
tätig zu sein. 
l. Es ist uns unbekannt, daß durch Irgendwelche Kommentare zu den 
Nürnberger Rassegesetzen je jüdische Menschenleben gerettet worden sind. 
Bekannt Ist uns dagegen wohl, daß diese Gesetze zum verbre<herlschen 
Mord an s«hs Millionen Männern, Frauen und Kindern geführt haben, 
deren Vergehen In den Augen der nationalsoziallstlschen Machthaber 
einzig und allein darin bestand, als Juden geboren worden zu sein. 

• ,.Berliner Allgemeine, Zeitung der Juden In DeulKhlCUtd", Berlin, 8. Juni 1951 
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Adoptionen auflösen 

nehmlgen. Es gingen ober noch zahlreiche Anträge von Nichtjuden ein, 
Ihre jüdisch klingenden Nomen zu ändern. Gegen die Anderung dieser 
Nomen mochte sich jedoch Opposition geltend, und es wurde geltend ge
mocht, nicht die Arier mit jüdisch klingenden Nomen sollten Ihre Nomen 
ändern, sondern die Juden sollten Nomen erholten, aus denen Ihre jüdische 
Abstammung ohne weiteres enlchtlich war. Insbesondere machte sich 
wieder die Parteikgnrl,;j zum Träger dieser Forderungen. Aber auch aus 
der Öffentlichkeit kamen Eingaben an das Ministerium, wonach Juden 
einen Zusatz zu Ihrem Namen erhalten sollten, der sie von Nichtjuden 
untenchled. Insbesondere wurde vorgeschlagen, daß die Juden zu Ihren 
Nomen einen Zusatz führen mußten, wie J " . Auch hier 
war die Partelkonzlel wl er onden aktiv, und Bormgpo YIC!enote in 
einem Schreiben an Frlck die Vorlage einer gesetzlichen Regelung, wo'noch 
alle Juden zu Ihren Familiennamen den Zusatznomen ,Jud" führen 
mußten. 
Ich habe diese Eingabe unbearbeitet liegen losten, nachdem Ich mich des 
Elnventöndnlsses des Unterabteilungsleiten Hering und von Stuckort 
vergewissert hatte. Es kam dann aber eine Eingabe eines arischen Trägen 
eines jüdischen Nomens und ebenso ein neues Schreiben der Parteikanzlei, 
wonach die Parteikanzlei die Vorlage des angeregten Gesetzentwurfes 
monierte~ hat daraufhin verfügt, daß ein entsprechender Gesetzent
wurf vorgelegt werden müßte. Ich habe dann die Angelegenheit mit dem 
Unterabteilungsleiter Hering besprochen, und wir sind zu dem Ergebnis 
gekommen, daß es eine mildere Lösung sein würde, wenn nicht der 
Familienname In der gewünschten Form geändert würde, sondern wenn 
man die Juden verpflichtete, einen zusätzlichen jüdischen Vornamen zu 
führen. Stuckart hat dann entsprechend unserem Vonchlag eine Vorlage 
an Frlck gemacht, und Frlck hat sich mit dieser Regelung elnventanden 
erklärt, und es gelang dann auch, die Zustimmung der Parteikanzlei zu 
dieser Lösung herbeizuführen. 
Dr. von Stackelberg: Das war also eine wesentliche Milderung gegenüber 
den Forderungen der Partei l 
Dr. Globke: Daran kann gar kein Zweifel sein. 
Dr. von Stackelberg: Und Dr. Stuckart hat sich selbst dafür clogesetztl 
Dr. Globke: Jawohl. -

Der Stellvertreter des Führen 
Stab 

München, den 4. November 1937. 
Braunes Haus 

An den Herrn Reichs-und Preuß. Minister des Innern. 

Betrifft: Bestehende Adoptionsverhältnisse zwischen Deutschen und Juden 
und § 3 des Blutschutzgesetzes. 

Im Zusammenhang mit den kürzlich abgeschlossenen Erörterungen über 
135 die Frage der zukünftigen Regelung bezüglich der Genehmigung von 

Adoptionsverträgen zwischen deutschblütlgen Penonen und solchen mit 



Das ,,Israclitiachc Wochenblatt für die Schweiz"* echreibt dazu: 

Unter den Akten des „Dritten Reiches", die den Alliierten in die Hände ge
fallen sind, befindetsich ein Telegramm•• des deutschen Gesandten in Bern, 
Koecher, an das Auswärtige Amt in Berlin vom 17. September 1938. Sein 
Inhalt bezieht sich auf die Verhandlungen, die die Schweiz mit Deutschlarid 
führte, um den Zustrom illegalerjüdlscherflüchtllnge(damals Insbesondere 
aus Osterreich) abzustoppen . . . • 
Der Inhalt des Koecherschen Telegramms vom 17. September 1938 kann 
nach allem, was heute bekannt ist, sehr wohl der Wahrheit entsprechen. 
Gleichwohl wäre es wünschenswert, wenn man sich in der Beurteilung 
Jenes Vorgan s nicht auf die Darstellung eines Nazi-D' aten als ein-
zige Quelle s i IICNICl1111 UtiN1rmtlliöii'Knt1111de ubchlus:se von 
zuständiger Seite verfügte. 

In dem qmanntm Bericht Ludwig••• Mm man die gewiinsc:htm 
Schweizer Angaben nachlesen. Ausdrücklich hingewiesen, 
der Druck zur Lösung des Problems der judi c aus Deutsch-

,land sei von Bern ausgegangen. Aber ' lli daß der 

j Vorschlag, die Pässe der deutschen J.u.dcn • ~ allein 
dem ,,hier zur Zeit anwesenden f.ini5 r om Reichsinnen-
ministerium" kam. An keiner 1,1; i1r flt::J1n1"<1:ci, r Frage, scheint 
es, hat danach Dr. Globke i o ein zufiillig in die 
Angclegcnhcit verwickelt worden. 

S. V. 6. 3654/38-453-20 
Vertraulich! 

Zu Händen von Herrn Vortragenden 
Im Amt. 

Betrifft: D eul1ch-scl1w 
der Elnr von 
Schweiz. 

eg lung der Frage 
angl!.höri_gkejt in die 

Anbei übersende ne Albsehrift d ·p trnber 1938 gefertigten 
Auhelchnung übe as Ergebnis der nebenerwähnten Verhandlungen, 
an denen auch das Auswärtige Amt beteiligt war. 
Ich darf um eine entsprechende Mitteilung bitten, sobald dem Auswärtigen 
Amt die endgültige Stellungnahme der Schweizerischen Regierung zu der 
in Aussicht genommenen Regelung vorlleg1. 
Ich werde inzwischen die erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung_ 
der fraglichen Regelung vorbereiten lassen. 

Im Auftrage: gez. Krause 

• 20.4.1956 Nr. 16, S. 17 
•• Archiv J U NA, Pr ... est11U11 d• Schw11iz11rischen lanalllitisch1111 Gameind11bund-, 
(L T11l119nunm S. 145). Der ganze SchriftwechHI in Poliak-Wulf, .,Du Drille Reich 
und die Jud11n", Anani-Berlin, S. 92-96 entnommen aus: ,,Akten zur Deutschen Ausw4rlig11n 
Politik 1918-1945", aus dem Archiv d• O.u11Ch11n Ausw4rtig11n Amta. Serie D (1937-1945), 
Band V, Bad11,..Bad11n: lmprimeri11 National•, 1953, S.illln 755 bis 758. 
••• .,Die FIOchtlingspolltik dw Sch-iz Hit 1933." Bericht an den Bund-,at, Bern 1957, 
Prof. Dr. Carl Ludwio, Auszug L S.148-149. 
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Reichsreform; Reichs- und Landesplanung; Orgonlsatlon und Durch
führung der Reichs- und Landerverwaltung; Beschlagnahme und Einzie
hung von Vermögen; Entschadlgungsgesetz; Angelegenheiten der Reichs
feststellungsbehörde; vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen 
den Ländern und den vormals regierenden Fürstenhilusem; Verbande 
ehemaliger Soldaten; Reichsstatthalter; Reichstag; Staatsrat; geschilftliche 
und technische Organisation der Obersten Reichsbehörden; Staatshohelts-
1Gchen; Titel, Orden und Ehrenzeichen; Gedenktage; Kalenderfragen; 
Wahlen und Abstimmungen; Geschäftsstelle des Reichsgesetzblattes und 
des Reichsministerialblatts. - Unterabteilung 2 (Staatsangehörigkeit und 
Rasse). Reichsbürgerrecht und Reichsbürgerbrief; RelchJ-und Staatsonge
hörlgkeltsgesetzgebung; Einbürgerung und Widerruf von Einbürgerungen, 
Aberkennung der Staatsangehörigkeit; Optionsvertrage; Niederlassungs
vertrage; Übemahmewesen, Freizügigkeit; allgemeine Rassefragen; 
Judenfragen; Blutschutzgesetz; Abstammungsnachweis, Reichsstelle für 
Sippenforschung; Personenstandsangelegenhelten; Internationales Fami
lienrecht; Namensrecht des ehemaligen Adels; Namensanderungen. -
Unterabteilung 3 (Gesetzgebung; Wiedervereinigung Osterreichs mit dem 
Deutschen Reich; Überleitung der sudetendeutschen Gebiete). Politisches 
Strafrecht, Strafrechtsreform; Recht des Ausnahmezustandes; Enteignungs
recht; Ausgleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche; Vereins- und Versamm
lungsrecht; Sammlung des geltenden Reichsrechts; amtliches Veröffent
lichungswesen und Veröffentlichungen; Reichsverlagsamt; Reglerungsamts
blötter; Wiedervereinigung Osterreichs mit dem Deutschen Reich; Überlei
tung der sudetendeutschen Gebiete. - Unterabteilung 4 (Reichsverteidigung 
und Wehrrecht). Vorbereitende Maßnahmen der Reichsverteidigung; Ver
höltnls von Wehrmacht und Verwaltung; Abwehrbeauftragter für die all
gemeine und Innere Verwaltung; Wehrgesetzgebung; Sachleistung für die 
Wehrmacht, Erfassung, Musterung, Aushebung; Manöver- und Übungs
angelegenheiten; Wehrpolitlk, Wehrwissenschaften; Wehrbezirksein
teilung; Wehrüberwachung. 

Abteilung 1. 

Leiter: Dr. Stuckart, Staatsskr.; Pr.StR.; Vertreter für die Unterabteilun
gen 1 bis 3; Hering, MlnDlrlg., GRR.; Vertreter für die Unterabteilung 4. 
Dr. Danckwerts, MlnDirig.; Zur persönlichen Verfügung des Abteilungs
leiters Kettner, ORR., Gentz, RegAsses. Leiter der Unterabteilung 1: 
Dr. Medlcus, MinDlrlg.; Leiter der Unterabteilung 2: Hering, MinDlrlg., 
GRR; Leiter der Unterabteilung 3: Dr. Hoche, MinR.; Vertreter: Dr. 
Hubrlch, MinR., Leiter der Unterabteilung 4: Dr. Danckwem, MlnDlrlg. 

Ministerialdirigenten: Dr. Danckwerts, Hering, Dr. Medlcus, 

Ministerialräte: Drlest, Ehrensb rger, Erbe, Dr. Fuchs, Dr. Globke, 1 
Dr. Hoch•, Dr. Hubrlch, Dr. Ilz, Dr. Lösener, Dr. Pabst. 

Sonstige Referenten und Hilfsreferenten. 

Baum, RR., Duckart, ORR., Eckelberg, RR., Dr. Euen, RR., Dr. Fau1er, 
RR., Gentz, RegAsses., G0ldenpfennlg, RR., Johonny, Reg.Asses, Jacobl, 154 
ORR., Kehrl, RR., Kettner, ORR., Klas, ORR., Kunze, Ref., Lichter, 
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V eronlnung zur Einführung des großdeutschen Eherechts in den sudetcn
deutschen Gcbicten. Vom 22. Dezember 1938 (RGBI. 1987-1993) 
Veronlnung über die Einführung der Nürnberger Rasscgcsccc in den 
sudetcndeutachen Gebieten. Vom 27. Dezember 1938 (RBGI. 1997) 
Veronlnung über die Einführung des Gcsctzcs über Mietverhältnisse mit 
Juden in den sudctcndeutachen Gebieten. Vom 10. Mai 1939 (RGBI. 907) 

Laut Gesctt über die Wiedervereinigung der sudetcndeutachen Gebiete mit 
dem Deutschen Reich (vom 21. November 1938 RGBI. 1641). Artikel lil 
war der Reichsinnenminister verantwortlich für den Erlaß der zur Wieder
vereinigung nötigen Gcsctzc und V eronlnungcn. 

Ein dankbarer Sachbearbeiter 

Abschrift zu I e 5217 11/40 5000 BM 
Der Reichsminister des Innern Berlin, den 14. Februar 1940. 

An den Herrn Reichsprotektor In Böhmen und Mähren Prag. 

Betrifft: Rechtliche Stellung der Protektorotsangehörlgen. Auf das Schrei
ben vom 7. September 1939-13/20665/39-. 

Die Staatsangehörigen des Protektorats Böhmen und Mähren besitzen eine 
Rechtsstellung eigener Art. Sie werden Im Verhältnis zum Ausland so 
behandelt, als ob sie dem Schutzverband des deutschen Volkes angehörten. 
Infolgedessen genießen sie entsprechend Art. 6 des Führererlasses vom 
16. März 1939 (RGBI. 1 S. 485) Im Ausland den Schutz der deutschen Aus
landvertretungen. 
Die Protektoratsangehörlgen sind aber keine deutschen Staatsangehörigen; 
sie sind insbesondere auch keine mittelbaren Reichsangehörigen, wie dies 
früher die Angehörigen der einzelnen deutschen Länder waren. Hinsicht
lich Ihrer Rechtsstellung Im Großdeutschen Reich außerhalb des Protek
torats ist ein Unterschied zu machen, je nachdem ob öffentlich-rechtliche 
oder bürgerlich-rechtllche Rechtsverhältnisse In Frage stehen. 
Auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts mit Ausnahme des Strafrechts wer
den die Protektoratsangehörlgen grundsätzllch als Ausländer behandelt. 

l 
lnlönderbehandlung wird Ihnen nur auf den öffentlich-rechtlichen Rechts
gebieten zuteil, auf denen dies ausdrücklich angeordnet Ist. Eine solche 
Anordnung wird regelmäßig dann getroffen werden, wenn die lnländer
behandlung Im deutschen Interesse llegt. Da Insoweit die Verhältnisse sich 
ändern können, werden sich auch die Gebiete, auf denen den Protekto-
ratsangehörlgen lnländerbehandlung zuteil wird, mitunter mit den Ver-

1 

hältnlssen ändern können. Auf dem Gebiet des Strafrechts wird, soweit 
nicht eine ausdrückliche Regelung stattgefunden hat, jeweils nach Sinn und 
Zweck der einzelnen Strafvorschriften entschieden werden müssen, ob 
die Protektoratsangehörlgen als Ausländer oder als Inländer behandelt 
werden müssen; die Entscheidung hierüber steht den Gerichten zu. 
Welches Recht für die Beurteilung bürgerlich-rechtlicher Rechtsverhältnisse 
maßgebend Ist, an denen ein Protektoratsangehörlger beteiligt Ist, richtet 
sich nach dem deutschen Recht, das an dem Orte gilt, an dem das Rechts- 17,1 
verhältnls beurteilt werden muß. Im Altreich sind die Vorschriften des Ein-



Der Reichsminister des Innern Berlin, den 1. November 1940 

Unter Bezugnahme auf den Erlaß des Generalbevollmachtlglen für die 
Reichsverwaltung vom 20. Juni 1940 - GBV 119/40 g - 2270 - wird fest
gestellt, daß 
der Ministerialrat Dr. Globke 
aus zwingenden Gründen der Reichsverteidigung zur Erfüllung kriegs
wichtiger Aufgaben der allgemeinen und Inneren Verwaltung entgegen 
seinen persönlichen Wünschen vom Heeresdienst frei gestellt werden 
mußte. Irgendwelche Nachteile aus diese~llun.ll.. vom Waffendienst 
dürfen ihm daher nicht erwachsen. Im Auftrage gez. Schütz 

GBV: Generalreferent Dr. Globke 

Verordnung über die Organisationen der polniKhen Volksgruppe 
im Deutschen Reich. Vom 27. Februar 1940. (RGBI. 444) 

Der Ministerrat für die Reichsverteidigung verordnet mit Gesetzeskraft: 

§ 1 (1) Die Tätigkeit der Organisationen der polnischen Volksgruppe Im 
Deutschen Reich (Vereine, Stiftungen, Gesellschaften, Genossenschaften 
und sonstige Unternehmen) ist verboten. Neue Organisationen der pol
nischen Volksgruppe dürfen nicht gegründet werden. 
(2) Die bisherigen Verwaltungstrager der Organisationen der polnischen 
Volksgruppe scheiden aus ihrem Amt aus. Sie können nicht über die Unter
nehmen der Organisationen und über diejenigen Vermögenswerte, die In 
einem rechtlichen oder wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Unter
nehmen stehen, verfügen. 
(3) Ob eine Organisation als Organisation der polnischen Volksgruppe 
anzusehen Ist, entscheidet im Zweifel der Reichsminister des Innern. 

§ 2 (1) Der Reichsminister des Innern wird ermächtigt, einen Kommissar 
für die Organisationen der polnischen Volksgruppe zu bestellen. 
(2) Der Kommissar übt seine Tätigkeit nach den Weisungen des Reichs
ministers des Innern aus und untersteht dessen Dienstaufsicht. Er kann 
seine Befugnisse In Einzelfällen übertragen. 

§ 3 (1) Der Kommissar führt die Verwaltung der Organisationen der pol
nischen Volksgruppe mit dem Ziel ihrer Liquidation und Ist befugt, mit 
Wirkung für und gegen die Organisationen zu handeln. 
(2) Der Kommissar Ist befugt, die Organisationen der polnischen Volks
gruppe aufzulösen. 
(3) Aufgelöste Organisationen der polnischen Volksgruppe sind vom 
Kommissar abzuwickeln. Der Reichsminister des Innern kann Im Einver
nehmen mit dem Reichsminister der Justiz Richtlinien für die Abwicklung 
erlassen. In diesen Richtlinien kann von den allgemeinen Vorschriften 
über die Abwicklung abgewichen werden. 
(4) Der Kommissar ist auf seinen Antrag bei Organisationen, die in öffent-

179 liehe Register eingetragen sind, in das Register einzutragen. 

§ 4 Der Kommissar ist nicht an Bestimmungen der Satzung oder Beschlüsse 



Kindern und nur ganz wenigem Gepclck unter unmenschlicher Behandlung 
von Haus und Hof vertrieben und nach Galizien evakuiert worden. Da 
mein Schwoger nie politisch hervorgetreten Ist und sogar einen deutschen 
Namen tragt, wollte Ich wissen, wie so eine Maßnahme zustande kommen 
könne. 
Ich begab mich Ins lnnenmlnlsterlum, wo Ich an Ministerialrat Dr. Globke 
als dem Zuständigen für die Umsiedlungen In Polen verwiesen wurde. Ich 
schilderte dem Herrn meine Angelegenheit, und es ergab sich folgendes 
Gespräch: .,Was Ist Ihr Schwagerl" fragte Globke . .,Mein Schwager Ist 
Arzt'', antwortete Ich .. ~pd deoo ld er nicht encbmsvJ Die....,.._ 
pc,lnlsche Intelligenz Ist doch erschossen I" !!_ef er. 

~

ts'l'ese"Worte, die hier wb'nlTcli von iiii'f zitiert werden und die Ich nie ver
gessen kann, trafen mich wie ein Keulenschlag, um so mehr, als sie In einem 
Ton höchst entrüsteten Erstaunens gesprochen waren. Globke sagte dann, 
etwas gemaßlgter werdend, noch etwas wie, .,es müsse was gegen meinen 

1 Schwager vorliegen, wahrscheinlich sei er Katholik" usw. Ich hatte aber 
schon nicht mehr hingehört. Mich beschäftigte der furchtbare Gedanke, 
was nicht geschehen sei, könne Immer noch geschehen. Vlellelcht war es 
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eine Dummheit, darauf hinzuweisen, daß einer aus der polnischen In
telligenz noch nicht erschossen sei. Niedergeschmettert verließ Ich den 
Mann, von dem ich HIife erhofft hatte. 

II 
Diese meine persönliche Erfahrung mit Globke habe ich schon an mehreren 
Stellen zu Protokoll gegeben. Auch hat eine Dame, die zugleich mit mir 
In eigener Angelegenheit bei Globke und Zeugin des oben angeführten 
Gespräches war, sich an verschiedene Bundesminister und sogar an 
AdeAauer selbst gewandt mit der Frage, wie so ein Mann wie Globke In 
die heutige Regierung kommen könne. Nichts Ist erfolgt. 

Dr. Globke: Informant der @ejlapo? 

Einen Monat splter brachte der Tclegnf * folgenden Bericht einer in Fricdco
au wohnenden Berlinerin, Frau W., die bereit ist, ihre Angaben von zahl
reichen Zeugen belegen zu lassen. 
Im November 1939 besuchte die In Berlin bei einer Dienststelle des OKH 
beschäftigte Frau W. Ihre Verwandten in Posen. Sie fand dort Ihre Be
fürchtungen, die Verwandten könnten als „Polen" den Verfolgungen aus
gesetzt sein, zu Ihrem Erschrecken bestatlgt. So waren Ihr Schwager, Ihre 
Schwester und deren drei Kinder unmittelbar von der Deportation In das 
.,Generalgouvernement" bedroht, da sie als Polen galten. 
Nach Ihrer Rückkehr suchte Frau W. in Berlin einen NSDAP-Relchstags
abgeordneten auf, von dem sie Hilfe erhoffte. Von diesem wurde sie Jedoch 
an den „zustandlgen Herrn des lnnenmlnlsterlums", Herrn Dr. Globke, ver
wiesen. Globke, damals noch Oberregierungsrat••, verwaltete das Referat 
., Volkstumszugehörlgkelt Danzig, Posen, Westpreußen". Nachdem Frau W. 
die Tatsachen unterbreitet hatte, sagte Ihr dieser slnngemaß: .,Bringen Sie 
mir Beweise, daß sich Ihre Verwandten Im nationalsozlallstlschen Sinne 
betatlgt haben, sonst kann Ich Ihnen nicht helfen." Auch der Hinweis von 

• West-Berlin, 25. 3. 56, Seile 4 
•• Hier irrt Frau W., Dr, Globk• wurde bereits Mitte Juni 1938 (siehe Seile 128) zum 
Ministerialrat ernannt 



Frau W., daß Ihre Schwester einwandfrei deutscher Abstammung sei, 
fruchtete nichts. 
In der Folgezeit erreichten Frau W. Immer mehr Hilferufe von Ihren Be
kannten und Verwandten aus Posen. Zu wiederholten Malen suchte daher 
Frau W. den Inzwischen zum Ministerialrat avancierten und In das 
Geböude des Innenministeriums Unter den Linden übergesiedelten Globke 
auf, um ihm die Verfolgungen der Deutsch-Polen durch SD, Gestapo und 
andere Nazidienststellen darzulegen. In zunehmendem Maße erboste sich 
Globke darü doß sich Frau W. für Polacke und " 
setzte. Wenn Frau . n eser eise fortfahre, so drohte er, werde sie 
,:mn-ic-onsequenzen" zu rechnen haben. Die Konsequenzen blieben nicht 
aus. Nachdem es Frau W. Im März 1940 ermöglicht hatte, ihre Mutter von 
Posen nach Berlin zu bringen, wurde sie zur „Evakulerungsstelle für Polen 
und Juden" des SD In die Kurfürstenstraße 116 bestellt. Dort teilte ihr ein 
höherer SO-Führer namens Eichmann mit, s,esen sie liege die Beschwerde 
einer „hohen Instanz" vor. Wer diese „hohe Instanz" gewesen Ist, glaubt 
f!ra'"u W-: eindeutig darin erkannt zu haben, doß ouf dem Schreibtisch des 
SO-Führers ein von Globke unterzeichnetes Schriftstück lag. Eichmonn 
untersagte Frau W., sich weiter für die „Polacken" einzusetzen. Do Frau W. 
sich nicht on dieses Verbot hielt und Globke erneut und wiederum erfolglos 
bedrängte, den unter der Verfolgung leidenden Deutsch-Polen zu helfen, 
wurde sie ein zweites Mol zu Eichmonn bestellt und wiederum unter An
drohung von Strafen scharf gerügt. Frau W. führt auch diese zweite Vor
ladung durch den SD auf die Anzeige des Dr. Globke zurück. 

Der Telegraf berichtet dann weiter, Herr Dr. Globke habe einen Vetter 
gehabt. 

der In Oblusch Im Kreis Neustadt-Westpreußen ein größeres Gut bewirt
schaftete. Von den Nazidienststellen ols Pole designiert, mußte Globkes 
Vetter seinen Hof enteignen lassen. Er hot später auf seinem enteigneten 
Anwesen ols Knecht gearbeitet. Globke hot - auf diesen Umstand hin
gewiesen - nach dem Bericht von Frau W. dazu erklärt, sein Vetter müsse 
dann wohl „ein schlechter Deutscher" gewesen sein. 

Diese zwei empörenden Berichte des Tel sind nie dementiert worden. 
J Dr. Globke ert auf eine Ben t1gung: Das war 1950. 

Auch damals handelte es sich um einen Artikel des Telegraf•. Die Zeitung 
hatte, auf Aussagen gestützt, zu erklären versucht, warum Dr. Globke nach 
dem Zusammenbruch so schnell wieder zur persona grata erklärt worden 
war. Dr. Globke berichtigte diese Darstellung: Er hal,, ti,b Dr. K,-p,rm 
E11tlmhtllg 11i,b1 dadw,b Hrdillll, daß ,r Kri,gl'lllrhrt,ber a,glm,rdlllJ/i,b ,,.,1, 
belmtll 111111 -b Mattri4/ g,gm rü «rbeig,1,bafft hal,, . .A.b hal,, ,r lui111 Mil
lliUlllglll 111,,r, -"org,,,,, ~ T,il 1i11gn.11111rl1 Alltllliagn- (an die Nürnberger 
Gerichtsbehörden) witwg,gd,,,,. Wilhrmd d,r Zlil m,,,r /111mumt111 hal,, ,r d,u 

L,gw-wd,r;,, B,glti11111g - 1J141,,1111, -b llitbl rokbm, du~ StalH du Nllnt-
1,n-gn-Krilgrgmtblr g,b4rllll, Hruum,, ""'b m er ;,,, L,gw-~ bebaNk/1 
-dnr. Die einzige, also eine wichtige Berichtigung: Dr. Globke wünschte 
offenbar nicht, in den Verdacht zu geraten. an der Aufdeckung von Kriegs-
verbrechen und der Verurteilung von Massenmördern beteiligt zu sein. 182 
• w--.rlin, 27. 10. 1950 und B. 11. 1950 



Aktion Bürckel• 

Nach dem Sieg über Franlucich stellt Gauleiter Bürckel im Saargebie~e 
ReichsinnS: .Qdcr Reich.uußg}roimsrcn11rn m bcoach,khtigen, einen 
lransport mit 6000 Juden zusammen, den er bei Nacht und Nebel über die 
Gicnzc in das unbesetzte Franlucich abschieben läßt, um sein Gebiet mög
lichst schnell juOOtftri zu machen. Die Vichy-Rcgicrung protestiert mehr
fach und vereitelt das Bemühen des Auswärtigen Amtes, die Angelegenheit 
zu vertuschen. Auch das Reichsinnenministerium fühlt sich mit Recht als die 
3'100tfldlt für 3'100tfad}m im ;Jnlanb übergangen und besteht auf einer 
Klärung. vielleicht um solch ein Abschieben nach Westen für die Zukunft zu 
verhindern. Rademacher•• erstattete dem Auswärtigen Amt über den Stand 
des Konßiktcs einen Bericht. Man beließ dann die Juden in Franlucich, bis 

~alle die, denen es noch nicht gelungen war, vom unbcsctztcn Frankreich 
aus zu emigrieren oder die Grenze zur Schweiz zu übcrachrcitcn, nach Ausch
witz transportiert wurden. Übrigens ohne Protcstdealleichsinncnminiatcriuma. 

Vorlage (Ur Herrn Gesandlen Lulher Zu D III 54S1 
Betrifft: Abschiebung der 6000 Juden aus dem Saargebiet und Baden nach 
Frankreich. 
Die Franzosen haben sich nicht mit ihren wiederholten mündlichen Anfragen 
beruhigt, sondern die aus dem anliegenden Te leg ramm vom 20. 11. 40 ersicht
liche Protestnote der Deutschen Waffenstillstandskommission übergeben. 
Meiner Ansicht nach kann die Angelegenheit nunmehr von deutscher Seite 
nicht weiter mit Stillschweigen behandelt werden. Ich rege an, Botschafter 
Abel% Weisung zu geben, von sich aus die Frage in Paris anzuschneiden 
und den Franzosen nahezulegen, die· Angelegenheit unter der Hand zu 
erledigen, in Wiesbaden aber nicht wieder auf die Sache zurückzukommen. 
Wiesbaden sollte von dieser Anweisung an Abel% Kenntnis erhalten und 
den Franzosen auf erneutes Vorstellen erwidern, die Angel~enheit würde 
in Paris bereits verhandelt. 
Ministerialra vom Reic_blmi.nlsterlurn. dm lonern beiSA 5taats
se retär Stuckart rief an und bbt, dem Reichsministerium des Innern als der 
Tü'r ludensaelren im Inlande zuständigen Stelle eine Abschrift der fran
zösischen Protestnote zur Kenntnis zu geben. Ich habe erwidert, daß Ich 
ihm nicht ohne weiteres eine Abschrift der Note geben könnte, er möchte 
mir mitteilen, wozu er sie benötigte; denn diese Angelegenheit sei nicht 
sosehr Judensache allein, als vielmehr eine Frage der deutsch-französischen 
Politik. Im übrigen sei bei der Frage des gegenseitigen Unterrichtens 
immerhin auch zu bemerken, daß das Reichsministerium des Innern als 
Judenstelle von sich aus das Auswärtige Amts. Zt. nicht davon in Kenntnis 
gesetzt hätte, als die Maßnahme ergriffen worden sei, die Juden ab
zuschieben. Globke erwiderte darauf, die Benachrichtigung wäre 111rfolgt, 
wenn sie im Reichsministerium des Innern von der Maßnahme Kenntnis 
gehabt hätten. 
Offenbar will das Reichsministerium des Innern die Note zum Anlaß 
eines Vorgehens gegen Gauleiter Bürckel nehmen. Wie weit Globke 

* J:>ok..- NG - 49!4 in Poüokow-Walf .,Du Dritte Reich Wld die J,,dea", Seite 110-111 

•• Siebe Seioe an 
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Im Verwaltungshandbuch• 1941 
wird die Abteilung I des Reichsinnenministeriums 
folgendermaßen gegliedert 

Reichsmlnis1erium des Innern 

Abteilung 1 (Verfassung, Gesetzgebung, Verwaltung, zivile Reichsverteidi
gung und wiedervereinigte Gebiete) mit 6 Unterabteilungen. 

Leiter der Gesamtabtellung 1: Dr. Stuckart, Staatssekr.; zur persönl. Ver
fügung: Gentz, Reg.-Rat. Vertreter d. Leiters: Ehrensberger, Mln.-Dlr. 

Unterabteilung 1 (Verfassung und Verwaltung). Leiter: Dr. Medlcus, 
Mln.-Dlrlg., z. Z. 1. Wehrdiens1; Vertreter: Dr. Hoche, Min.-Dlrlg. 

Unterabteilung l (Staatsangehörigkeit und Rasse; Angelegenheiten d. 
Protektorats Böhmen und Mahren). Leiter: Hering, Mln.-Dlrlg. 

Unterabteilung 3 (Rechtsetzung: Ostmark: Sudetengau; Memelland). 
Leiter: Dr. Hoche, Min.-Dlrlg. 

Unterabteilung 4 (Neuordnung Im Osten). Leiter: Dr. Hubrlch, Mln.-Rat. 

Unterabteilung 5 (Reichsverteidigung und Wehrrecht). Leiter: Dr. Danck
werts, Mln.Dlrlg., z. Z. 1. Wehrdlens1; Vertreter: Ehrensberger, Mln.-Dlrlg. 

Unterabteilung 6 (Neuordnung Im Westen, Generalreferat Dönemark und 
Norwegen). Leiter: Dr. Globke, Mln.-Rat. 

Referenten (Mlnlsterlalröte): Dr. Arbesser; Drlest: Duckart: Dr. Kemert; 
Erbe: Dr. Globke; Dr. Hubrlch: Dr. Ilz: Jacobl; Dr. Lösener; Dr. Pabst; 
Dr. Rudmann; Tumeck; Dr. Volckart; Dr. Waldstätten. 

(Oberregierungsrllte): Dr. Essen: Kettner: Klos; Muttray; Dr. Schledermalr; 
Dr. Vollprecht. 

(Regierungsrlfte): Dr. Büchner; Dorsch; Eckelberg; Dr. Feldseher; 
Dr. Fischer; Gentz; Güldenpfennlg; Dr. Hoffmann: Dr. Jahnlg; Dr. Jo
hanny: Kehrl: Dr. Kobeh: Kunze: Luyken; Dr. Petz: Dr. v. Ro:r:yckl; 
Dr. Stumm. 

Sonstige Referenten und Hilfsreferenten: Dr. Danckelmann, Ob.-Verw.-Ger.
Rat; Helnze, Reg.-Ass.; Dr. Kühne, Landger.-Rat; Dr. Schmidt, Landrat: 
Dr. Slbeth, Landesrat; Stierwaldt, Amtsrat; Welse, Kammerger.-Rat; 
Frhr. v. Wolff, Ob.Verw.Ger.-Rat. 

Wenig spöter wird die Einteilung etwas geändert: 

t. Relchsmlnilterlum des Innern 

Abteilung I (VerfG11ung, Gesetzgebung, Verwaltung, zivile Reichsverteidi
gung, eingegliederte und besetzte Gebiete). Leiter: Dr. Stuckart, Staats
sekretar. Vertreter: Ehrensberger, Mln.-Dlr. Zur persönl. Verfügung des 
Leiters: Gentz, Ob.-Reg.-Rat. Zur persönl. Verfügung des stellv. Leiters: 
von Herder, Reg.-Rat. 192 
• L L 0n, Seita, II, ,,..,,, 



Die Verordnung zur Regelung 
von Staatsangehörigkeitsfragen Im Protektorat ... 

Verordnung zur Regelung von Staat1angeh6rlgkeltsfragen gegen
Ober dem Protektorat B6hmen und Mahren. - Vom 6. Juni 1M1. 
(RGBI. 308) 

§ 1 (1) Deu1sche Volknugehörlge können nicht Protektoratsangehörlge 
sein. 
(2) § 3 der Verordnung über den Erwerb der deutschen Staatsangehörig
keit durch frühere tschechoslowaklsche Staatsangehörige deutscher 
Volknugehörlgkeit vom 20. April 1939 (Reichsgesetzbl. 1 S. 815) bleibt 
unberührt. 

§ 2 (1) Eine deutsche Volknugehörig'e, die mit einem Protektoratsange
hörlgen verheiratet Ist oder am 16. März 1939 verheiratet war, erwirbt die 
deutsche Staatsangehörigkeit, sofern der Ehemann nicht nach § 1 die 
Protektoratsangehörlgkeit verliert. 

§ 3 (1) Ein Kind, das einer Ehe zwischen einer deutschen Volknugehörlgen 
und einem Protektoratsangehörlgen entstammt, erwirbt die deutsche 
Staatsangehörigkeit durch die Geburt. Die deutsche Staatsangehörigkeit 
wird nicht erworben, wenn die Mutter nach § 2 Abs. 2 die deutsche Staats
angehörigkeit durch EheschlleBung mit einem Protektoratsangehörlgen 
verloren hat*. 

§ 5 Diese Verordnung tritt am 1. Jull 1941 In Kraft. 

Berlin, den 6. Juni 1941. Der Relchsmlnls1er des Innern 
In Vertretung Pfundtner 

Uotc:m:icbna: lat du Rtjcbtio9S1roiaietr:rlnm ••• -
... und der entsprechende Abschnitt 
aus Dr. Globkes Verhör In Nürnberg•• 

F: Wer hatte diese Entwuerfe aufgestelltl 
A: Das weiß ich nicht. Ich kam ent in die Besprechung, als die Besprechung 
schon einige Zeit im Gange war. Bei der Gelegenheit lagen die Entwuerfe 
vor. 
F: In ... In Ihren Affidavit, Exhibit 1180, NG 3643, Buch 15 A, sind zwei 
Verordnungen ueber die Staatsangehoerigkeit erwaehnt, naemllch die 
Verordnung ueber den Erwerb der Staatsangehoerlgkelt durch fruehere 
tschechoslowakische Angehoerlge deutscher Volknugehoerlgkelt von 
20. 4. 39, und die Verordnung zur Regelung von Staatsangehörigkeits
fragen gegenueber dem Protektorat Boehmen und Maehren von 6. 6. 41. 
Haben Sie diese beiden Verordnungen bearbeitet! 

• Siehe S.ite 241 bia 249, fcaJI Pop,_. 
•• Xl/1S447 
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A: Jawohl. 
F: Ist dabei die Frage geprueft worden, ob der Erlass dieser Verordnun91n 
nach dem Voelkerrecht rechtmaessig warl 
A: Ja, Die Frage ist geprueft worden, wie In allen Faellen, in denen es sich 
um die Verleihung der deutschen Staatsangehoerlgkelt an die Bewohner 
der eingegliederten Gebiete gehandelt hat, istdasAuswaertlge Amt, das fuer 
die Entscheidung In dieser voelkerrechtllchen Frage zustaendlg war, um 
seine Stellungnahme gebeten worden. Das Auswaertlge Amt hat In diesen 
Faellen die voelkerrechtliche Zulaessigkeit bejaht. 

... doch schuld hat das Reichsaußenministerium. Sagt Dr. Globkc. 

ll<-t~id,tminifkr 
,kt lnnmt 8cdm, .. , ... , .. , 

~ftsuatrilungspl<1t1 
da 

Jtrid)mmrl(tmuuu dn JnnmL 

Am 5. Juli 1941 wird für das Reichainncnministuium ein neuer Geschäfts
verteilungsplan herausgescben. In ihm wird Mmistcrialn.t Dr. Globkc auf 
den Seiten 23 bis 25, 33 uod 38 und 43 insgesamt 31mal benannt. 

In da Unterabteilung I Sta R (Staatsangehörigkeit und Rasse) als 

Korreferent 2) Ncurcgclung des Staatsangehörigkeitsrechts 
für das SaciJ8cbiet 

Referent 
für die SaciJ8cbictc 

Korreferent 
für die SaciJ8cbictc 

8) Internationale Fragen auf dem Gebiet des Sawa
angehörigkeitswcscn 

9) Staatsangehörigkeit nach den Pariser Vorort
diktaten 

10) Stutsangehörigkeits- und Optioosvcrträge 
11) Ausländisches Staatsangehörigkeitsm:ht 

12) Staatsangehörigkeitsfragen in den cingeglicdcrt= 
Gebieten (mit Ausnahme da: Ostgebiete) 

33) Internationales Familienrecht 
41) Zwischenstaatliche Beglaubigungsabkommen 
42) Beglaubigung von Urkunden 

Als Leiter der Unterabteilung I West (Neuordnung im Westen) und als 

Referent 1) .Allgemeine Fragen 
für die SaciJ8cbictc 2) Verwaltungsaufbau u. Organ. i. Eupen-Malmedy 

3) ,. ,. Luzcmburg 



und beim Reichsinnenministerium 

Vertreter: Ehrensberger, Mln.-Dlr„ Zur pen. Verf. d. Staatssekr.: Kettner, 
Min.-Rat. Zur pen. Verf. d. Mln.-Dlr.: von Herder, Reg.-Rat. 
·Ableilung I (Verfassung, Gesetzgebung, Verwaltung und eingegliederte 
Gebiete) mit 7 Unterabteilungen. Leiter der Gaamtabteilung 1: Dr. 
Stuckart, Staatssekr. Standlger Vertreter: Ehrensberger, Mln.-Dlr. Unter
abteilung I Org. (Verfassung und OrgonlsaHon). Leiter: Dr. Hoche, 
Mln.-Dlrlg. Unterabteilung I Verw. (Gesetzgebung und Verwaltungsrecht). 
Leiter: Dr. Hoche, Mln.-Dlrlg. Unterabteilung I Sta. R. (Staatsangehörig
keit und Rasse). Leiter: Hering, Min.-Dlrlg. Unterabteilung I Südost (Neu
ordnung Im Südosten). Leiter: Dr. Hoche, Min.-Dlrlg. Unterabteilung IBM 
(Protektorat Böhmen und Mdhren). Leiter: Hering, Mln.-Dlrlg. Unter
abteilung I Ost (Neuordnung Im Osten). Leiter: Dr. Hubrlch, Mln.-Dlrlg. 
Unterabteilung I West (Neuordnung Im Westen). Leiter: Dr. G/oblce, Min.
Rat. 
Referenten: Ministerialrate: Dr. Arbesser; Drlest; Duckart; Klos; Dr. Löse
ner, Dr. Rudmann; Turneck; Dr. Volckart. Oberregierungsröte: Eclce/
berg;• Hoffmann (Friedrich); Muttray; Dr. Stumm; Kehrt. Regierungs
räte: Dr. Feldseher;•• Kunze; Dr. Johanny; Luyken; Dr. Petz; Dr. v. 
Rosen-r. ~el.••• Sonstige Referenten und Hilbreferenten: Kloster
kemper, Landrat; Dr. Schmidt-Brücken, Reichsrichter; Stlerwaldt, Amts
rat; Frhr. v. Wolff, Mln.-Rat. 

• Willi Eckelberg, hau„ Oberregieruneanat z. Wv, in Fronkfurt/Main, Wi-nschcaftl. 
Referant d• 0.ullch• Verei111 fUr 61fentliche und private FOnorge. Sh. auch S. 260, 275. 
•• Dr. Feldseher war noch Immer Regi„ungsrat. Am 20. 1. 42 findet dann dll..l'a'.8l'n
~Koowe111 (Endllloune der Jud•nfr"ll•l staN, an der neben G-po-MOller und Eichmann 
auch die Staatuekret4n Stuckart (siehe Vorspann), Klopfer (SS.OberfUhnr, Pamikarulei) 
und hl elbe „ damals amti- ichs·ustizminisler, heute letzlll • 6h• 
DM 894, .. ilnehmen. Am . . folgt doe p ai.n. 
An ihr nehmen fUr das Reichsinnenministerium Regierungsrat Dr. ldscher „il (bald 
darauf :1um Oberregirungsrut bllf6rdert); fUr das Reichsjustizministerium i5berlanda
gerichbrat ~ (Blutschmkammentalor, im Pl'OIOkoll f4hchiich MaBlelder, h
Abteilungalei„r und Ministerialdirektor im Bundujustizmlniai.rium Bonn); fUr da Au► 
wart~• Ami Legationsrat lt!m~er (ein v611ig Oben.,..., Nationalscniuliat uus der 
Abteilung Luther, der an hHgung und -hllicher Grundlae• der Jud....,wfolgune 
keinen Zweifel heg„ und folglich Mine Reisekostenrechnune•n zum Beispiel mit fDr 
Judenliquidationen Sert,i-, uni.neichne... Andere Angeh6rige d„ Auswlrtigen Am ... 
m0uen das Verb-'ierische der Aktion .,_.,, erkunnt huben. Sie wlhli.n vornehmere 
Ausdrilcke. 1950 wurde Rudemacher :,;u mehrer.. Juhren Huft veruri.ilt. Auf die a.. 
rufune der Staullanwalllchaft gegen das skundulllo milde Urteil wurde er uuf freien 
FuB g ... tzt und verließ Deullchland mit Hilfa d• Chefredak„un der ,,Anklage, das 
Blatt der Entnmifi:lierunelllJ-hldigten". Die deullche Justi:,; hat bisher kein Mittel 11• 
funden, Rademachen Kollegen aus dem Auswlrtigen Amt mit den vonichtlg- Fo,
mulieruneen fOr ihr• Mittl„nchaft :,;u belangen. Als unbestraft sind sie entweder wieder 
beruflich lllig oder verzehren in Frieden Ihre "-Ion.); fOr Rosenbergs 011-Minillerium 
der Amtsgerichtsral ~dv!cd ~ ... •1 (daneben noch an vielen wei„ren Verb-hen b► 

l~
eiligt, Verfasser d• Gaskammerbrief•, mitschuldig an den als „Euthanasie" getarni.n 

Mord•. Bis Ende Juli 1961 mit monatlich DM 1 600 Pension belohnt. Nach ,,_.,I_ 
.. 1,_ ldentitat wurde die Peneion gestrichen, -eg•n Herr Wetzei klagt. Die deullch• 
Jlllllz ist noch am 0..........,, wie im Fall Klopfar, Maßfallar, Schlegelbllrger u. v . ._ 
[Mcallfeller und Eckelberg sieh• Sei„n 260 und 2751 ob eine Strafveriolgune juriltllch 
·-•bar ist.) 
• • •...., a...., - ...., Hoewd. clomela Reprm,pnt im Rric:beianrarniohcedwn, ,nazdo oecb 
Grllnduog der Bundraq,Gblik Obcrbcmdcalwalt om Buodata „:aitm,paalcbl in Berlin. Noch Be- 2l6 
bm>rwadro einige, orinrr scbriftlicbrn A ............ aw der NS-Zeit wmdr er prm1oairrt. 

Verordnung Ober die Einführung des Gesetzes zur Verhütung erb
kranken Nachwuchses und des Gesetzes zum Schutze der Ert,g. 
sundheit des deutschen Volkes In den elngegllederten Ostgebieten. 
Vom 24. Dezember 1941. (RGBI. 15 bis 16) 

Der Ministerrat für die Reichsverteidigung verordnet mit Gesetzeskraft: 

§ 1 In den elngegllederten Ostgebieten gelten: 
1. das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ... 
2. die zur Ausführung des genannten Gesetzes erlassenen Verordnungen .. , 
3. das Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes ... 
4. die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Verhütung erb

kranken Nachwuchses und des Ehegesundheitsgesetzes vom 31. August 
1939 ... 

§ 2 (1) Auf Schutzangehörige des Deutschen Reichs Im Sinne des § 7 der 
Verordnung über die Deutsche Volksliste und die deutsche Staaisangehörlg
kelt In den eingegliederten Ostgebieten vom 4. Mörz 1941 (Relchsgaetzbl. 
1 S. 118) finden die Vonchrlften des Gesetzes zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses keine Anwendung, die Vorschriften des Ehegesundheits
gesetzes nur dann, wenn einer der Verlobten die deutsche Staats
angehörigkeit besitzt oder wenn er staatenlos ist und Im Inland den ge
wöhnlichen Aufenthalt hat. 
(2) Die Reichsminister des Innern und der Justiz können Im Einvernehmen 
mit dem Reichsführer SS - Relchskom missar für die Festigung deutschen 
Volkstums - bestimmen, welche anderen Penonengruppen den deutschen 
Staatsangehörigen hinsichtlich der Anwendung der Bestimmungen des 
Abs. 1 gleichzustellen sind. 
§ 3 (1) Die durch Artikel 3 Abs. 4 der Enten Verordnung zur Ausführung 
des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 5. Dezember 
1933 (Reichsgesetzbl. 1 S. 1021) den bestallten Arzten und den mit der Heil
behandlung, Untenuchung und Beratung sich befassenden Penonen so
wie den Anstaltsleitern auferlegte Verpflichtung, sämtliche Ihnen bekannt 
werdenden Penonen, die an einer Erbkrankheit und an schwerem Alko
holismus leiden, den Gesundheitsämtern zu melden, wird durch die Vor
schriften des § 2 Abs. 1 nicht berührt. 
(2) Der Reichsminister des Innern kann Im Einvernehmen mit dem Reichs
führer SS - Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums - be
stimmen, unter welchen Voraussetzungen die in diesem Gesetz rorgesehenen 
Eingriffe auch bei solchen Penonen vorgenommen werden, welche weder 
deutsche Staatsangehörige noch diesen nach § 2 Abs. 2 gleichgestellt sind. 
§ 4 Soweit Vonchrlften, die durch diese Verordnung In den eingegliederten 
Ostgebieten eingeführt werden, nicht unmittelbar angewandt werden 
können, sind sie slnngemaB anzuwenden. 
§ 5 Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1942 In Kraft. 

Berlln, den 24. Dezember 1941. 

Der Vonitzende des Ministerrats für die Reichsverteidigung 
Göring, Relchsmanchall 
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behandlung läßt sich m. E. nicht mit der Notwendigkeit vereinbaren, den 
deutschen Führungsanspruch in Europa auch wirtschaftlich zu sichern. Das 
Ausweisungsrecht der Französischen Regierung beim Vorliegen der üb
lichen Voraussetzungen wird dadurch nicht berührt. 

4) Obernahme französischer Slaalsangehliriqer durch Frankreich. Frankreich 
wird sich Yerpflichfen müssen, französische Staatsangehörige oder Staaten
lose, die aus Frankreich oder den abgetretenen Gebieten stammen, auf 
deutscbes Enuchen zu übernehmen, wenn es sich entweder um Penonen 
handelt, die in den abgetretenen Gebieten unerwünscht sind, oder um 
Personen, die der liffenl/ichen FUrsorge anheimfallen, gelsfeskrank. sUchllg 
oder sonst asozial sind. Die Französische Regierung wird ferner auf deut
sches Verlangen die Rheinlandbaslarde sowie sonsliqe Basfarde, deren farbiger 
Bluteinschlag von einem farbigen aus den französischen Kolonialgebieten 
herrührt, Obernehmen und /n die französischen Kolonien weilerbefördern 
müssen. Wegen der Übernahme des beweglichen Guts und der Entschädi
gung für das unbewegliche Eigentum werden besondere Vereinbarungen 
getroffen werden müssen. 

/ S) Asylrecht. Der französische Staat hat bisher in weitgehendem Maße poli
tischen Emigranten Asylrecht gewährt. Es wird vereinbart werden müssen, 
daß pol/fische Em/granfen deutscher Staatsangehörigkeit auf Verlangen 
der deulschen Regierung ausgeliefert werden mUssen. 

6) Heizpropaganda. Frankreich wird sich verpflichten müssen, keine Hetz
propaganda gegen das Deutsche Reich zu dulden, mag sie von Emigranten 
oder anderen Personen veranlaßt werden. Insbesondere ist auch zu ver
hindern, daß Zusammensch/Usse der aus den abgetretenen Geblelen sfammen
den Personen stattfinden, die den Revanchegedanken pflegen. 

7) Judenfrage. Die Französische Regierung hat von sich aus eine Reihe von 
Maßnahmen gegen das Juden/um getroffen. Es wird sichergestellt werden 
müssen, daß diese Maßnahmen in ihren Grundzügen mil den deulschen 
Maßnahmen In Einklang stehen. Da die Judenfrage endgültig und befrie
digend nur für Europa gelöst werden kann, ist es von besonderer Wich
tigkeit, daß Frankreich auch die 8lulschulr,orschrlflen durchführt. 
Da die Gesamtbereinigung des europäischen Judenproblems zu einer 
allgemeinen Aussiedlung der Juden aus Europa führen wird, wird es 
weiter notwendig sein, von der Französischen Regierung zu verlangen, 
daß sie sich gegebenenfalls m/1 einer Aussiedlung der Juden aus Europa e/n
yersfanden erklärt. 

8) Farbigenproblem. Das Einsickern farbigen Blutes nach Europa kann in 
Zukunft nicht mehr geduldet werden; soweit bereits Schäden eingetreten 
sind, müssen diese nach Möglichkeit beseitigt werden. Aus dieser grund
sätzlichen Einstellung heraus ergeben sich folgende Forderungen: 
a) Die dauernde Niederlassung Yon Farbigen (Negern, Madagassen, lndo
chinesen, Mulatten usw.) in Frankreich darf grundsätzlich nicht gedulde/ 
werden. farbige Arbeiter dürfen in Frankreich nicht eingesetzt werden, 
wenn die Arbeiten nicht nur ganz vorübergehender Art sind. farbige 
Truppen dürfen In Frankreich nicht unterhalten werden. Soweitz. Zt. Farbige 238 
in Frankreich ansässig sind, sind sie spc11esfens innerhalb eines Jahres in die-

jenigen außereuropäischen Kolonialgebiete Frankreichs zu befördern, die 
ihrer rassischen Herkunft entsprechen. 
b) Eheschließungen und der außereheliche GeschlechlsYerkehr zwischen Farbi
_gen_ aus Frankreich oder den französischen Kolonien und Ariern gleich 
welcher Slaalsangehörigkeil werden sowohl In Frankreich wie in den etwa 
Frankreich verbleibenden französischen Kolonien -,erbaten und unter 
Slrofe qeslelll. 
c) Farbige können die französische Slaalsangehörigkeil nicht erwerben. Den
jenigen, die die Staatsangehörigkeit bereits besitzen, ist diese zu enfziehen. 
~ der farbige Blutanteil wenigstens X beträgt; bei Mischlinge,, mit 
indochlneslschem oder verwandtem Blutanteil sind Ausnahmen zulösslg. 
Die Einführung einer Art Schutzangehörigkeit für farbige bleibt möglich. 

9) Zigeuner. Mit der Französischen Regierung wird eine Einigung darüber 
erzielt werden müssen, daß für eine Aussiedlung aus Europa gegebenenfalls :::::::_ 
auch Zigeuner und Zigeunermischlinge in Frage kommen. 

10) 8eamfenfragen. Frankreich wird die Versorgungsgebührnisse an die 
früheren französischen Beamten, die In den abgetretenen Gebieten ver
bleiben, weiterzahlen müssen, es sei denn, daß sie In deutsche Dienste 
übernommen werden. Zu prüfen wäre, ob Frankreich sich nicht auch an den 
Pensionslasten für die In deutsche Dienste übernommenert Beamten be
teiligen müßte. Ich möchte diese Frage jedoch verneinen, da die Beteili
gung nur In der Zahlung einer Pauschalentschädigung bestehen könnte, 
solche Entschädigungen auf einem bestimmten Sachgebiet aber nicht In 
Frage kommen können, da die Höhe einer etwa zu zahlenden Kriegsent
schädigung sich nicht aus der Summierung von Einzelbeträgen ergeben, 
sondern nur nach allgemeinen Gesichtspunkten richten kann (vgl. hierzu 
Im übrigen auch Nr. 16). 
Die Personalpapiere der in deutsche Dienste übertretenden Beamten wer
den an das Deutsche Reich übergeben werden müssen; auf Ansuchen sind 
aus den In Frankreich verbleibenden Unterlagen auch Auskünfte über alle 
in deutsche Dienste tretenden Penonen ehemals französischer Staatsange
hörigkeit zu erteilen. 

11) Verwallungseinrichlungen. Die Verwaltungseinrichtungen In den von 
Frankreich abgetretenen Gebieten müssen mit allen Unterlagen (Karteien, 
Reglsfer, Pläne, Urkunden usw.) dem Deutschen Reich überlassen werden; 
das Eigentum an den Dienstgebäuden und die gesamte Inneneinrichtung 
geht auf das Deutsche Reich über. 

12) ArchiYe. Die französischen Archive und Bibliotheken bergen In großer 
Menge wertvolles Archivmaterial, das In Deutschland entstanden ist und 
daher dorthin gehört. Dieses Archivgut muß an Deutschland zurückge
geben werden. ferner müssen die Archivalien, die sich auf das abzutre
tende Gebiet beziehen, an Deutschland ausgeliefert werden. Im übrigen 
muß ein weitgehendes Benutzungsrecht an den französischen Archiven 
slchergestellt werden. 

13) Gesundheilswesen. Die deutsche medizinische Wissenschaft ist der fran
zösischen sowohl hinsichtlich der Erforschung der Krankheitsunachen wie 

239 hinsichtlich Ihrer Beseitigung überlegen. Gleichwohl ist der Silz zahlreicher 
bedeutender inlernalionaler medizinischer lnslilulionen (wie z. B. des Inter-
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Auf den Erlaß vom 6. 9. 43 

Betrifft: Protektoratsangehörige Gabriela Popper. 

Die Protektoratsangehörlge Frau Gabriela Popper, geboren am 26. 4. 
1880 in Schag/Banat, wohnhaft in Temeschburg III. Str. Timotei Opartu 
Nr. 6, ist auf Grund des nebenbezeichneten Erlasses aufgefordert worden, 
sich von ihrem jüdischen Ehemann, dem Obemleutnant a. D. Edmund 
Popper, geb. 30. 10. 67 In Brünn, zu trennen und die Scheidung einzu
reichen. Frau Popper hat diese Aufforderung nach reiflicher Überlegung 
abgelehnt und erklärt, daß sie sich nach 39jährlger Ehe von ihrem 76 Jahre 
alten Gatten, der ein hilfsloser Krlegslnvalide sei, nicht trennen könne, da 
sie sich moralisch verpflichtet fühle, Ihn weiter zu pflegen und zu betreuen. 
Der vom hiesigen Konsulat ausgestellte Protektoratspaß Nr. 288/42-111 
der Frau Popper Ist hier einbehalten worden. 

An die Deutsche Gesandtschaft - Berater für Judenfragen -
Bukarest 

An das Deutsche Konsulat In Temesv4r 

Gelegentlich meiner persönlichen Vonprache beim löblichen Konsulate. 
welche In Befolg der mir zugestellten Vorladung Tgb. D. Pol. 3. Nr 11 vom 
25. 9. 1943 erfolgte, wurde mir die Mitteilung gemacht, daß ich als die 
vollarische Gattin eines nichtarischen Ehegatten, Im Sinne des bestehenden 
Gesetzes vor die Alternative gestellt werde, entweder meine Ehescheidung 
einzureichen, oder meinen Protektoratspass Nr 288/43/111 beim Konsulate 
abzuliefern. -
Ich habe diese Mitteilung zur Kenntnis genommen, nachdem ich mich aber, 
als eine 63jährlge Frau, nach einer 39jährlgen Ehe, von meinem 76 Jahre 
alten Gatten, der noch obendrein ein hlHloser Krlegslnvalide Ist, welchen 
Ich zu betreuen und zu pflegen verpflichtet bin, nicht scheiden lassen kann, 
bringe ich hiermit, wie es mir angeordnet wurde, meinen Pass zur Ab
lieferung. 
Infolge der getroffenen gesetzlichen Maßnahme, bin Ich nunmehr als im 
staatenlosen Verhältnisse befindlich anzusehen, und benötige ich zum 
Zwecke einer einzuholenden Bewilligung für meinen ferneren Aufenthalt 
In Rumänien, d, h. zur Erlangung des in einem solchen Falle systemlslerten 
Carnets dann auch ferner, für die am 1. November beginnende Fremden
revision, als Beilage zu den an die bezüglichen Behörden einzureichenden 
Gesuchen, nachstehende Bescheinigung von Seite des löblichen Konsulates, 
um deren Ausstellung Ich ganz ergebenst bittlich werde. -
Diese Bescheinigung, soll zur Klärung meiner persönlichen Situation die
nen, und betrifft nachfolgende Punkte: 

1./ daß Ich die angetraute Ehegattin des ehemaligen csho-slov. Obem
leutnant des Ruhestandes Edmund Popper bin, welcher, ein als Invalid 
classlficierter Kriegsvenehrter ist, welchem als nichtarischen Protektorats
angehörigen, auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen, mit 31.12. 1942 
von Seite des löblichen Konsulates der Paß abgenommen wurde, und 

247 welcher seither mit der behördlichen Bewilligung, als staatenloser Be
wohner hier lebt. -
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2./ daß ich als eheliche Tochter vollarischer Eltern am 26. 4. 1880 in Sag, 
Komitat Temes -Torontal, geboren wurde, röm. kath. Religion, deutscher 
Nationalität, und seit 17. 12. 1904 mit meinem Gatten verheiratet bin. 
3./ Daß ich auf Grund der ergangenen gesetzlichen Bestimmungen / bitte 
um die Anführung derselben/ -vor die Alternative gestellt worden bin, ent
weder meine Ehescheidung einzuleiten, oder meinen Paß abzuliefern. -
4./ Daß ich mich in Anbetracht der bereits eingangs zum Ausdrucke ge
brachten Motive bewogen sah, meinen bisher innegehabten Protektorats
paß mit dem heutigen Tage beim löblichen Konsulate abzuliefern. -
Ich bitte um die Ausstellung dieser Bescheinigung in doppelter Ausfertigung 
in rumänischer Sprache, da ich selbe, wie bereits erwähnt, bei zwei ver
schiedenen Amtsstellen vorzulegen habe. -
Temesvar, anam 28. Oktober 1943 Gobriello Popper 

Timisooro, ... Clporlu 6 

Am 3. August 1942 schickt Frcisler einen Schnellbrief an die Obersten 
Reichsbehörden, in dem er als Staatssekretär im Reichsjustizministerium 
vorschlägt, Juden vor Gerichten keine Berufung mehr zu gestattco, um 
dm .Alnwhn,,i/4,, du dnds,bm Volku ;,, dn, ih• tlllj~ K..pf zu 
stärken. Am 13. August 1942 schlägt Schlegel~•• als Staatsack.rctär 
und amtierender Reichsjustizminister, vo~wlen tn Zukunft vor Gericl\tco 
nicht mehr zu vereidigen. Auch Stuckart macht einen Vorachlag: 

Der Reichsminister des Innern 
Schnellbrief 

An den Herrn Reichsminister der Justiz. 
Betr. Rechtsmittelbeschränkung für Juden 

Berlin, den 13. August 1942 

Dieselben Erwägungen, die Sie zu dem Vorschlag geführt haben, den 
Juden die Rechtsmittel in Strafsachen zu versagen, treffen auch für Ver
waltungssachen zu. Ich bitte daher den Entwurf einer Verordnung über die 
Beschränkung der Rechtsmittel in Strafsachen für Juden zugleich auf 
Verwaltungssachen zu erstrecken und ihm demgemäß etwa folgend• 
Fassung zu geben: 

Verordnung über die Beschränkung der Rechtsmittel für Juden. 

§ 1 Juden können gegen Entscheidungen in Strafsachen oder Verwaltungs
sachen ein Rechtsmittel nicht einlegen. 
Sie können, soweit sonst zulässig, gegen solche Entscheidungen nicht auf 
gerichtliche Entscheidung antragen. 
Sie können auch einen etwa sonst zuldssigen Einspruch nicht erheben. 

§ 2 Soweit beim Inkrafttreten dieser Verordnung ein Rechtsmittel oder ein 

~ 
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er He1fenhelfer der Nui wu oder nicht. 



Im Taschenbuch für Verwaltungsbeamte 1943 (Carl Heymaona Verlag, 
Berlin) wird Frick noch immer als Reichsinnenminister und GBV aufgeführt. 
Der auf den bereits gezeigten Gcechäftsvcrteilungsplänen verschiedentlich 
gerwmte Feldseher, der auf der sogerwmtcn kleinen Wannsee-Konferenz• 
als Vcrtrctcr des Reichsinnenministeriums noch als Regierungsrat tcilnabm, 
ist zum ObcrRgicrungsrat befördert worden. Und noch gehört Dr. L§smcr 
dem Reichsinnenministerium an. Bald danach scheidet er aua, weil er, ein 
,,&ter ~fq" der NSD~P, es nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren 
lwin; seine Gegenwart im Reichsinnenministerium die Judenmassaker 
und das übrige Un-Rccht der Nazis zu decken. Dr. Globke wird auch weiter
hin im Reichsinnenministerium zu finden sein. 

~ 
Gcß,äftsMtdlungsplan 

Hlmmler 
Reichsinnenminister 

... 
kcl)lmiaiftcriuu„ da )umm. 

Im Gcacfiäftsvcrteilungsplan vom t. Juli 1943, Minister ist jetzt Himmler, 
wird Dr. Globke auf den Seiten 22, 23, 25, 26, 29, 31 insgesamt 25mal 
benannt. 

In der Untcnbtcilung I B (Staatsangehörigkeit und Raaac, Pcrsoncnatand) 
im Referat 1/9 Staatsangehörigkeit und Reichsbürgerrecht als 

Korreferent 
für die Sachgebiete 

Referent 
für das Sachgebiet 

1) .Allgemeine Fragen des Staatsangehörigkeits- und 
Reichsbürgerrechts cinachl. Staatsangehörigkeit auf 
Widenuf und Schutzangehörigkeit. 

5) Sondcrrcgclungcn der Staataangchörigkeit in den 
ein- u. angegliederten Gebieten, Allgemeines. 
Einzclcntscheidungcn. 

6) Zwischen.staatliches Staatsangchörigkcitai:echt, 
auch Staataangchörigkeita- und Optionavcrträgc 

Im Generalreferat 1/12 Neuordnung in den eingegliederten und bcsctztcn 
Gebieten, ausländische Verwaltung (.Allgemeine und politische Fragen. 
Bevölkerungsfragen, Rechtsangleichung) als 

Referent 6) Elsaß, Lothringen, Luxemburg 
für die Sachgebiete 7) Eupen-Malmedy 
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.,Merten ... Elchmann ••• Globke" 

In dieser inhaltlichen Zusammcnatellung veröffentlichte daa ,,Hamburger 
Echo" Herbst 1960 einen Bericht, in dem auf Grund von Unterlagen 
Mertcns und unter dem Titel „Wenn Eichmann auspackt", behauptet 
wurde,• dds /11tm1111i°""u Rot, K~ hob, 1943 _ _,,,, 10000jlldu,bt Fr_,, 
IINI Killll,r IIIU Gri1&bm/a,,d ~ r,llm IINI ,-1, lsrMI ~ lm11g,,,. /11 dus, B,""""'1,g,,, 
bob, Mwtm si&b ,;,,,,s,balnt. So,or Ei,!,,._ s,i "'-4/s "-it gnwn11, dun 
&t""'l,Ukl#m ~ #lllwslflltm. Globlu bol# ron &rli11 t111.1 all. dun &""""'11g,,, 
tJllli,bt, ,-1,1, In dieser Zusammcnlusung wurde von dpa angenommen, 
Dr. Mcrtcn habe den Inhalt der Serie ala Stra&nzcigc gegen Dr. Globke 
nicdcrgclcgt. Dr. Mcrtcn wies daa zurück. Das V,rfabm, g,g,,, Globlu s,i 
1111/olNIU,b m,g,uinl _..,, ,-J,d,111 M,rtm ols z,,. ifl ,;,,,,,, B- Erlllill
"""1-fabr,,, g,g,,, dm ,,SJ>#llr' IINI dds ,)-1--,,r &bo" t111.1guogt bol#. Das 
Erlllitt'-lswrfa!,r,,, s,i ron Globlu flflg,ngt _.dm, . . - .. . Dm Fr11N1farnr 
Gm,ro/staatr-11 bol# ,r udiglub ;,, ,;,,,,,, S,mibm g,j,llfl, s,;,,, Am,._ t111.1 

d,,,, &,,,,,r V ,rfabr,,, ifl dds „ Vi1nrlllit1"'1rtswrfai,r,,," g,gm Globlu ~ lll#r-
1111,,,,m. 

Auf die Artikelserie schrieb Dr. Globkes pcnönlicher Referent an den 
.,Spic:gcl", der darüber berichtet hatte, folgenden Brief:** 

Der „Spiegel" hat unter der Überschrift „Ihr Onkel Konstantin" Ver
öffentlichungen des „Hamburger Echo" wiedergegeben, die Herrn Staats
sekretär Dr. Globke betreffen. Die Im „Hamburger Echo" veröffentlichten 
Behauptungen über Herrn Staatssekretär Dr. Globke sind unzutreffend. 
Dr. Globke schrieb dazu an diese Zeitung: 
.,In der im ,Hamburger Echo' veröffentlichten Artikelserie ,Wenn Eich
mann auspackt' sind in den Folgen IV und V Behauptungen verbreitet 
worden, die den irrigen Eindruck erwecken, ich hätte die Deportation 
der Juden aus Saloniki gefördert, mit Elchmann In Verbindung gestanden 
und Dr. Merlen gehindert, den Verfolgten zu helfen. 
Diese Behauptungen entsprechen nicht den Tatsachen. Ich bin niemals 
im Reichsinnenministerium Judenreferent und im übrigen seit Krl'!S_sbeginn 
in keiner Weise mit der Bearbeitun_s. von J»dffitr~n lafr<lllt gewesen. 
Es trifft zu, daß Herr Eckelberg auf Grund eines Anrufes aus Griechenland 
mit mir einmal über die ~ der Elnführu'l!I. der Nürnberger Gäet:te 
In Griechenland gesprochen hat. Er hatte sich an mich aber nicht als den 
z:ustandlgen Referenten oder Vorgeset:tten - beides bin ich nicht gewesen-, 
sondern als den Kollegen gewandt, der, wie In manchen anderen Fällen, 
vielleicht einen Ausweg aufzeigen konnte. Da das Reichsinnenministerium 
aber auf die Entscheidungen des dem Oberkommando der Wehrmacht 
unterstellten Militärbefehlshabers In Griechenland keinen Einfluß hatte 
und in anderen unter Milit4rverwaltung stehenden Gebieten die Nürn. 
berger Geset:te bereits eingeführt waren, mußte ich Herrn Eckelberg 
leider sagen, daß man gegen die Einführung dieser Geset:te in Griechen
land nichts machen könne, wenn sie vom Militärbefehlshaber angeordnet 

• Qaclle. .T..-,picad" Be<lln 7. 1. 61 dpa bcric:met llber ~ Stnfamclge Mcna, aegen 
Globke w>d bdnat ~ Z _ __,_.....,. der Vonrtlrfe da ,,.Haml,,lqer l!cbo". 
• • ,.5pieael", .,,,,,,,, 
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würde. Andere mir unterstellte Bemerkungen sind nicht gefallen. Eichmann 
habe Ich nach meiner Erinnerung einmal gesehen, nie aber habe ich 
dienstlich oder außerdienstlich mit Ihm zu tun gehabt. Die Behauptu"9, 
Eichmann habe sich mit mir telefonisch wegen einer Auniedlung von 
Juden aus Saloniki nach Palästina In Verbindung gesetzt, Ist somit ebenfalls 
falsch." 
Bonn Der Staatnekretär des Bundeskanzleramtes 

Der Persönliche Referent 

Dr. Globke betont alao, er sei nicht zuständig gewesen, räumt aber ein. von 
Bckclbcrg einmal wegen der Einführung der Nümbcrgcr Gcscttc in Grie
chenland nach einem Anruf von dort um Rat gebeten worden zu sein. 
Für Mcrten tauchte in der ganzen Angclcgcnhcit Dr. Globke olfcnaichtlich 
nur am Rande auf. Er fühlt sich zu Unrecht für Handlungen verurteilt, 
die teils von seinem Vorgänger Marbach und dcsacn Adjutanten Heine be
gangen wurden, zu einer z.cit, ala er sclbcr noch gar nicht in Saloniki war. 
Und er ist der Ansicht, falls er, Mcrtm, zu verurteilen aci, so aeien erst 
recht seine V orgesetztcn, Militir-Obcrverwaltungsrat Parrisius und der 
seincn.eitige Befehlshaber Saloniki .Agäia, Herr von KJ:aizky, zu v-crur
tcilcn. • Auch Dr. Globke betont ja die Allmacht des Militärbcfchlahaben 
in Griechenland . 

Über den Fortgang des V crfahrens gegen Dr. Globke berichtctm die 
z.citungcn. 

Eichmann verweigert Aussage 

Der Assistent des Elchmann-Verteidigers Servatlus, Wechtenbruch, be
stätigte am Dienstag In Halfa, daß der ehemalige SS-Führer auf Fragen zu 
Beschuldigungen des Berliner Rechtsanwalts Merlen gegen Staatnekretdr 
Globke eine Aunage verweigert hat. Die interenlerten Stellen, so meinte 
Wechtenbruch laut dpo, müßten dafür Verständnis haben. Für Eichmann 
gehe es um seinen Kopf. Es könne billigerweise nicht erwartet werden, daß 
er sich wegen eines Beleidigungsverfahrens In Fragen festlege, die in seinem 
eigenen Prozeß eine wesentliche Rolle spielen könnten. Wechtenbruch und 
Servatlus hatten am Montagabend mit Eichmann ein erstes Gespr4ch unter 
sechs Augen. Frankfurter Rundschau 8. 2. 61 

Globke-Verfohren an Bonn 
Der Frankfurter Generalstaatsanwalt Dr. Fritz Bouer> hat das Ermittlungs
verfahren gegen den Staatssekretär7m Bundeskanz:leramt, Dr. Hans 
Globke, an den Oberstaatsanwalt beim Landgericht Bonn a1>segeben. 
Dies gab Dr. Bouer am Freitag bekannt. Das Verfahren gegen Globke 

• Von Krww,y lebt heute von Minw P-ion in Hildesheim. Dr. Theodor Pvrisius ilt 
heute Prasident der Klootvkammw Hannovw, H..... Heine ilt Sladltc4mm...,. In LOn•burw 
und Herr Marbach der Pr4sident d• land--"nungshalea Schl-ie-Holstein. DM o;..,. 
atrafkammer Kiel lehnte Min• Suspendiwung ob, der Dienatatrafhof Loneburw (0-,,.,._ 
wallungsgericht) su1pendi- ihn jedoch. 0... Landgericht Kiel sprach Marbach sodaM 
wegen -ieMn•r UMChuld fni. Er habe keinen Meineid .,..._.., ab w behau.,.._ ,,_ 
Vwfolgun-a8nahmen gegen die Juden in Saloniki nichll gewvlt zu haben. Ea Mi lh111 

.,9,icht Q;AC,lsuwailee 4eft r Woe tieeeo Berichte auch ,., ... h•be_, i11 deneii • danJ~ 
~ Ei.-nig Mi ihm nachzuweisen• dall •• 1lch Clll~en fudenver
foliiu1111.,. .:;n-. ~11111 wurde Marbach, nach Zeilu1191berichten, wieder iltwnr 
'IXiiirl!,,. . 



geht auf Vorwürfe des Berliner Rechtsanwalts Dr. Merten zurück. 
Danach soll Globke die Rettung von 10000 jüdischen Frauen und Kindern 
von Griechenland nach Israel verhindert haben. Diese Aktion hatte das 
Genfer Internationale Rote Kreuz Im Jahre 1943 eingeleitet. 
Merten hatte auch den Vorwurf wiederholt, daß Globke die deutschen 
Rassengesetze nicht nur In Griechenland, sondern auch In anderen 
europäischen Ländern, die damals unter deutscher Verwaltung standen 
oder mit Deutschland verbündet waren, hatte einführen wollen. Das Ver
fahren lief außer gegen Globke auch gegen.slm Ministerialrat Im Bundes-

\ 

~jzmlp 1$lecf:sA1 Frg:pf MnOQ!IIRF-und den In Frankfurt a. M. lebenden 
Oberregierungsrat zur Wiederverwendung Willi Eckelberg, die früher 
Im Reichsjustiz- und Reichsinnenministerium tätig waren. Auch diese 
Verfahren werden In Zukunft In Bonn weitergeführt. 
Nach Mitteilung Dr. Bauers bestätigte der Zeuge Dr. R. Burckhardt, der 
jetzt In Manila lebt, die Aussage Dr. Mertens, daß er als Vertreter des 
Internationalen Roten Kreuzes 1943 In Salonlkl mit Dr. Merten wegen der 
Rettung jüdischer Frauen und Kinder verhandelt habe. Dr. Burckhardt 
habe erklärt, daß Ihm damals wegen dieser Aktion eine weitere Arbeit 
untersagt und seine Ausweisung verfügt worden sei. 
Wie Bouer weiter mitteilte, wurde der ehemalige SS-Obersturmbannführer 
Elchmann auf Antrag des Bonner Oberstaatsanwalts In Israel richterlich 
auch zu der Frage gehört, ob er (Elchmann) anläßlich einer Vorsprache 
Dr. Mertens Im Relchsslcherheltshauptamt Im Jahre 1943 vergeblich die 
Mithilfe Globkes zur Rettung Jüdischer Frauen und Kinder erbeten habe. 
Elchmann habe dazu die Aussage verweigert. Nach dieser Weigerung, 
sagte Dr. Bouer, bestehe kein Zusammenhang des Globke-Verfahrens 
mehr mit anderen In Frankfurt a. M. anhängigen Verfahren, so daß der 
Bonner Oberstaatsanwalt zuständig geworden sei. 

Frankfurter Rundschau 18. 2. 61 

Inzwischen wiederholte Dr. Mcrtcn die Vorwüne gegen Dr. Globke 

Die Enthüllungen Dr. Jur. Max Merten, Berlin-Frledenau, Cäclliengärten 
33, die er am 24. März 1961 auf dieses Tonband sprach: 
Globke war nicht der kleine Mann, der er heute sein will. Globke war 
damals ein mächtiger Mann Im Reichsinnenministerium und entschied über 

le Staatsangehörlgkeltsfra en, und wir wollen niemals vergessen, da8 
Staatsange r g e ragen er entscheidende Punkt, das entscheidende 
Rubrum möchte Ich sagen, der entscheidende Titel für alle Judenange
legenheiten waren. 
Der Begriff Staatsbürgerrechte und Staatsangehörigkeitsrechte, sind nur 
eine ganz teuflische Tarnung. Unter diesem Motto, wenn Ich es so aus
drücken darf, lief der Vernlchtungsfeldzug gegen die Juden In ganz Europa, 
soweit es unter deutschem Einfluß stand. Und vom Schreibtisch aus wurde 
auf diese Welse unter der Tarnung Staatsangehörigkeitsrecht überhaupt 
erst einmal die Grundlage dafür geschaffen, daß die Juden zunächst für 
vogelfrei erklärt wurden und dann eben zu Tausenden, zu MIiiionen 
umgebracht werden konnten. 260 
Ich glaube, das reicht. 

Auf die Frage von Dr. Strobel ... • 

ZEIT: Was sag,,, Su t" dm Butb,JJilJlllrf du RMhts-,dts M,,,_, Su 
hiiltm ,,,;1 Eid,,._ it, V~~ - so,ar-dm - Eu,,_~ 
p/,z,,lm Ahlrmupo,I - jlldism Fr- ,.,J Kittdmr 41U Gri#hm'-l -6 
lsrMI w,-hi11Mrl1 

... antwortete Dr. Globke 

Globlu: Du ist völlig unzutreffend. Ich habe von einem aolc:bal Plan 
früher nie ctwaS gehört. Ich wirc auch unter keinem Gesichtspunkt zu
ständig gewesen, mich mit dieser Angclcgeohcit zu bc&saen. Du von Mcrtcn 
- den ich nach meiner Erinnerung nicmala kcnncngclernt habe - behauptete 
Tcldongcspriich Eichmanns mit mir hat nie swtgefundcn. Mcrtcn hat 
seine Behauptung auch früher nicmala aufgestellt; insbesondere auch nicht 
in dem Athener Kricgsvcrbrcchcrp~. sondern erst nach der V crbaftung 
von Eichmann. 

Zu guter Letzt las man in der Tagespn::ae, die Staatsanwaltlebalt Bonn 
habe das Verfahren gegen Dr. Globke cingestcllt. 

Aktion Südeinsatz: 

Am 9. September 1943 hatte Badoglio mit Hitler gcbroc:bal und ihm einige 
Tage später den Krieg erklärt. Nach dem Umschwuog in Italien brauchte die 
Wchmw:ht dringend eine große Anzahl von Beamten für die ncuzusdwfcndc 
Militärverwaltung Italicm und ,.zivile Berater" auch für die italicniachen 
Behörden. Zwei Operationszonen wurden herausgenommen: Adriatischa 
Küstenland und Alpenvorland, zu deren Obersten Kommissaren die Gau
leiter Hofer und Rainer ernannt wurden. Um schncll einen Beamtenstab 
aufzubauen, sandte Berlin eine Kommission auf Rciacn, zu der auch Dr. 
Globkc gehörte. Die Judaideportadoocn aus Italien ~ erst ~ 
dem 9. September 1943. 

Abteilungsleiter III Berlin, den 16. September 1943 
Herrn Staatssekretär Dr. Stuckart gehorsamst vorgelegt. 
Betr.: Benennung geeigneter Beamter für Italien. 
Als zivile Berater für Italien kommen folgende Südtiroler Umsiedler mit 
italienischen Sprachkenntnissen in Frage: 

Außerdem befinden sich bei der Abwicklungsstelle in Bozen noch etwa 
20 Regierungs- und Oberregierungsröte, die übernommen, aber von uns 
beurlaubt sind. Auch diese könnten sofort für den besonderen Einsatz zur 
Verfügung gestellt werden. 
Im übrigen erscheint mir der Oberregierungsrat Dr. Ha., gebürtiger 
Ostmärker, zur Zelt bei der Regierung In Lltzmannstadt beschattlgt, für 
den Einsatz in Italien besonders geeignet zu sein, zumal er die Italienische 
Sprache beherrscht. 

261 Ich werde die oben aufgeführten VrnalssUij#n Obersten Kommissaren 
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Berlin, den 30. November 1943 
1. Vermerk: 

Mllitörverwaltungsoberrat Dr. Janl teilt fernmüdlich folgendes mit: 

1) Reglerungsprösldent Kanstein hat die Geschöfte des Militarverwaltungs
chefs übernommen. Nach Vortrag beim Führer, an dem der Gesandte 
Rahn und General Toussalnt teilgenommen haben, Ist entsprechende 
Weisung ergangen. In welcher Form Reglerungsprösident Kansteln zu
gleich die Leitung der Verwaltungsangelegenheiten bei Rahn und Wolff 
übernimmt, Ist noch nicht endgültig geregelt. Grundsätzlich dürfte es aber 
bei der Lösung bleiben, die von uns vorgeschlagen worden Ist. 
Ministerialdirigent Ermert Ist bereits aus Italien abgereist. Er übernimmt 
am 1. 12. die Geschäfte des Militärverwaltungschefs In Paris. 
Herr Janl sprach die Bitte aus, nunmehr möglichst bald 8 bis 10 qualifizierte 
Verwaltungsgruppenleiter für die Militarverwoltung In Italien vorzusehen. 
Er trug die Bitte vor, es möge Herr Ministerialrat Globke zum Generol
quartlermelster kommen, um dort die Personalien zu besprechen. Außer
dem werden noch einige Inspektoren der Jahrgange 1900 und alter 
benötigt. 
2) Regierungsvizepräsident von Kraushaar Ist nach Mitteilung von Herm 
Janl wieder noch Brüssel zurückgekehrt und soll dort so lange bleiben, 
bis ein Nachfolger für Ihn eingetroffen Ist. In diesem Zusammenhang 
erwähnte Herr Janl, daß Militarverwoltungschef Banner noch Angers 
geht, wahrend Ministerialdirigent Danckwerts Militärverwaltungschef In 
Belgrad werden wird. 
3) Ministerialdirigent Dr. Medicus befindet sich heute noch in Brüssel. 
Er fährt von dort weiter nach Paris und wird voraussichtlich am 5. oder 
6. In Berlin eintreffen. 

gez. Kettner 
Herrn Staatssekretär Dr. Stuckort 
Herrn Ministerialdirektor Ehrensberger 
Ministerialdirektor von Helms 
Mfnlslerialrat Jacobi 
Ministerialrat Globke 
zur Kenntnis. 

Berlin, den 2. Dezember 1943 

Vermerk 

Regierungspräsident Konsteln ruft an und teilt folgendes mit: 
K. hat die Geschöfte des Militarverwaltungschefs In Italien übernommen 
und hat seinen Sitz seit zwei Tagen in Verona. Er Ist zugleich bei Ober
gruppenführer Wolff und vor allem bei dem Gesandten Roh~ ~r 
in Fosano Q"uorfier genommen hat. K. beabsichtigte ursprünglich, bereits 
in der nächsten Zeit noch Berlin zu kommen, um über die Loge zu berich
ten. Er ist indessen zu der Auffassung gelangt, doB es zweckmaBlger Ist, 
wenn er erst In 2 bis 3 Wochen zur Berichterstattung hierher kommt. Er 
glaubt, dann die Situation besser übersehen zu können. Dann wird es ihm 

263 auch möglich gewesen sein, einen persönlichen Eindruck von den Feld
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Ich habe Herrn Kanstein gesagt, daß Militarverwaltungsoberrat Jany 
uns um die Zur-Verfügungstellung von 10 bis 12 qualifizierten Gruppen
leitern gebeten habe und daß wir bereit seien, diese zu stellen. Herr K. 
begrüßte das sehr 
Zur Frage des Leiters der Verwaltungsabteilung bat Herr K., es möge noch 
keine endgültige Regelung erfolgen, bevor er nicht in Berlin gewesen sei. 
Besonders dankbar ware er, wenn ihm möglichst bald Oberregierungsrat 
Boldt vom Wirtschaftsministerium, den er bereits erbeten hat, zugeteilt 
werden könne. 
Abschließend bemerkte Herr K., daß Fernschreiben Ihn am besten über 
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei in Verona erreichen. 

gez. Kellner 
Herrn Staatssekretör Dr. Stuckart 
Herrn Ministerialrat Jacobi 
Herrn Ministerialrat Dr. Globke 
Herrn Ministerialdirektor Dr. v. Helms 

&Obsti1J•ppcnfjjht5:r Karl Woif[;FUJQIÖPlichrt Adjutant von Himmlcr -
bis 1943, als er der höchste SS- und Polizeiführer im besetzten Italien wurde. 
Im April 1945 bot er nach geheimen Verhandlungen mit dem amerikanischen 
Bevollmächtigten Allen Dulles den Alliierten in Aacona am Lago Maggioic 
den Waffenstillstand an, während der „Wehrmacht-Oberbefehlshaber" 
Italien und der von Hitler für den Fall einer Zweiteilung des Reiches als 
höchster Führer für die Südhälfte vorgesehene Gauleiter Hofer, der ,,Be-
sitzer" der Alpenfestung, noch unentwegt bis zum Endsieg weiterkämpfen 
wollten. Hofer ist heute Kaufmann in Mülheim-Ruhr. 
Wo!H, der wohl deshalb von den Amerikanern geschont wurde und der ver
schiedentlich im Nürnberger Prozeß als Zeuge aussagte. lcbt heute: N!!.. 
~-

Frühjahr 1961 besaß er die Unvenchämtheit, in einer Illustrierten zu be-
upten, er habe erst gegen Ende des Krieges vom Loa der Juden erfahren. 
as ihn nicht hinderte, in der gleichen Nummer eine Schilderung einer 

Massenerschießung von Juden in Minsk in Anwesenheit von Himmler und 
ihm selbst zu geben. Und obwohl er wußte, daß bereits seit Jahren im 
Poliakov-Wulf (a. a. 0.) und 1961 im Kempner (Eichmann und Komplicen. 
a. a. 0.) die Korrespondenz von Juli/August 1942 zwischen Ganzenmüller, 
Staatssekretär im Reichsverkehrsministerium, und Wolff wiedergegeben ist. 
Es geht dabei um eine Anmahnuog Wolffs. Irgendwo waten Schwierigkeib:11 
in der Waggon-Bereitstellung aufgetre1e11. Ganzenmüller bringt das in 
Ordnung und berichtet Wo!H, seit dem 22. Juli fahre nun täglich ein Zug 
mit 5000 Juden je nach Treblinka und nach Belaec. Und Wollf dankt mit 
~ F"""- für die Nachricht, daß""" s,bon Hit 14 Tagn 14g/i&b ,;,, Zag 
,,,;1 5000 A,,g,blJrigm du 01Um11iih/1m Vo/1,u 1111&b TrdJ/i""4 - 111111 so Mim-
-JIJ,,1. Obwohl diese Schreiben aber nicht nur Herrn Wo!H bekannt lind. hat 26' 
die deutsche Justiz ihn bisher nicht verhaftet oder vor Gericht gestellt. 



Eheschließungen: Aufnahmen nackt oder im Badeanzug 

Abschrift 
Der Reichsminister des Innern 

Verlraullch I 

Berlin, den 15. Juni 1944 
NW 7, Unter den Linden n 

An die Aufsichtsbehörden der Standesbeamten, die Landesregierungen, 
die Gesundheltsamter, den Deutschen Staatsminister für Böhmen und 
Mahren In Prag. 

Betrifft: Eheschließungen von deutschen Staatsangehörigen mit Protekto
ratsangehörlgen. 

Runderlaß vom 3. April 1941 - 1 d 204 XX/40 - 5626 g gen. -
Die Aufnahmen für die dem Untenuchungsbogen beizufügenden Licht
bilder sind bei Frauen grundsatzllch Im Badeanzug zu machen. Steht Im 
Einzelfall ein Badeanzug nicht zur Verfügung, so bitte ich dafür zu sorgen, 
daß die Lichtbilder, die die Antragstellerin Im unbekleideten Zustand 
zeigen, dem Vorgang Im verschlossenen Briefumschlag belgefügtwerden,so 
daß sie nur den unmittelbar beteiligten Sachbearbeitern zugangllch sind. 

Ein unwürdiger Zustand 

Skandal ... Mißbrauch ... entwürdigender Vorgang 

ZEIT*: Kllr~Ji,b _,d, m, Prm 11mm 111111rtfi"-tu Dolaa.ml t111.t J,,,, JtJJn 
1944 i,,"-t, _.;,, Sü di, SlaN/uiJJJll,r du ,J,,,,,Ji'1' Proüluorats _,,,,,,;,m, 
babm, i,,; Ebutblüß"""' ~ Dlllh,bm IINi T1tbubmm Fotos tl,r 
BriiMt, ;,,, ~ ~ordm,. Sollt, mi ~ wi,bt ~ V,rftpw 
st,bm, Ja,,,, niM di, Lkbtbi/J,r, die di, A,,Jr,w,-Um,, ;,, 111U11/und,1,,,, Z,ulatld, 
~g,,,. ;,, ,,.,.s,b/osm,n,, Brilf-sdJIOf. i,,;{'lftlgm, so daß sü ""' J,,, 11111'1itull,ar 
i,,t,i/igtm S11&bbu,/,,;tm1 {llf/bltli,b m,i wflrJ,,,. Was wraNlljR Sü ~ Jiu,r 

W1UJ11111 
Globlu: Damit sollte ein drei Jahre lang bestehender Skandal wenigstem 

cini~Im Jahre 1941 war nämlich, ohne daß ich 
davon wuß~ hatte seit Kriegsbeginn nicht mehr du Personen
atandsrdcrat), die Weisung ergangen, daß tschechische Bräute in den er
wähnten Fällen solche Fotos einzusenden hätten. In der Regel sandten die 
Amtsärzte Fotos ein. die die Frauen in unbekleidetem Zustand uigten. 
Mit diesen Lichtbildern wurde viclfach Mißbrauch getrieben. Als ich im 
Jahre 1944 davon Kenntnis crbidt, suchte ich dicscn für die bctroffi:nen 
Frauen entwürdigenden Vorgang so weit einzuscluinkcn, als cs unter den 
damaligen Verhältnissen möglich war. Ihn ganz ab2uachaffcn, stand leider 
nicht in meiner Macht. 

Wieso konnte Dr. Globke eine Verfügung (zur Milderung) hcnuagebcn, 
wenn er gu nicht ZW11indig war? Ubrigena handdte cs sich nicht nur um 
tschechische Briute, sondern ebcmo um Deutsche oder Frauen andcn:r 
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Herr Globke war stets ein überzeugter Gegner des Hltlerregimes. Er hat 
mit einem Kreis von Leuten, die schon seit Jahren das Regime aufs schärfste 
bekämpften und sich später zur Beseitigung Hitlen zusammenschlossen, auf 
das engste zusammengearbeitet, so insbesondere mit dem bekannten christ
lichen Gewerkschaftler Jakob Kaiser, dem im Zusammenhang mit dem Atten
tat auf Hitler am 20. 7. 44 hingerichteten Rechtsanwalt Josef Wirmer und 
mir ..• 
Herr Globke Ist auch trotz ständiger Aufforderung seitens des Ministeriums 

,..Echt der NSDAf beigetrete- Herr Globke hol sich ferner stets In selbst
losester Weise In oll den Fällen eingesetzt, In denen er um Hilfe für Leute, 
insbesondere für Juden und jüdisch Venlppte, angegangen wurde, die 
vom Regime verfolgt wurden. Er hol insoweit auf Grund seiner amtlichen 
Stellung sehr viel Gutes getan. 
Er war In die Pläne der Kreise um Goerdeler und Jakob Kaiser, die auf die 
Beseitigung des Regimes hinzielten, auf das genaueste eingeweiht. Er hol an 
zahlreichen Vorbesprechungen über die noch dem Sturz des Regimes zu 
ergreifenden Maßnahmen teilgenommen. Als noch dem 20 7. 44 die Ange
hörigen des Kreises um Goerdeler, darunter ich selbst, verhaftet wurden, 
schwebte er ebenfalls In größter Gefahr. Er ist trotzdem In Berlin verblieben 
und hol während meiner Haft bei der Gestapo laufend In Verbindung mit 
mir gestanden ... 
Die einwandfreie politische Haltung von Herrn Globke war allgemein be
kannt. Er war für den Fall des Gelingens des Putsches gegen das Hitler
reglme von uns als Staatssekretär für das Kultusministerium vorgesehen 
worden oder für eine leitende Stelle im Innenministerium. Ein derartiger 
Posten wäre nicht In Aussicht genommen worden, wenn wir nicht olle von 
der Lauterkeit seiner Penon und seiner einwandfreien Haltung gegenüber 
dem Naziregime überzeugt gewesen wären. 

Berlin, 3.1.1946 
Dr. Otto Lenz, Rechtsanwalt und Notar 

Nun gab es ständig wechselnde Kabinettslisten während der Zeit des Wider
stands. Es ist dwchaus anzunehmen. wenn Dr. Lenz und Jakob Kaiser das 
sagen, daß Dr. Globke auch einmal auf einer solchen Liste gestanden hat. 
In der gleichen Ausgabe wie diese zwei Briefe bringt die „Deutsche Tages
post" noch einige weitere Schreiben. die von einer Verbindung Dr. Globkcs 
mit Widerstandslu:ciscn sprechen. 

Herr Dr. Globke war viele Jahre aktiv In der Widerstandsbewegung tätig. 
Noch dem 20. Juli 1944 wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen, doch wie 
mir ein Beamter der Gestapo sagte, nicht vollstreckt, weil man Dr. Globke 
weiterhin beobachten und dadurch die Möglichkeit schaffen wollte, auch 
noch andere zu verhaften. Dr. Globke Ist, wie mir derselbe Gewährsmann 
erklärte, weiterhin sehr scharf beobachtet worden. Mon wußte sogar die 
Nomen der Personen, die unter einem Decknamen mit Ihm verkehrten und 
wie oft diese Illegalen Zusammenkünfte stattfanden. Im Frühjahr 1945 sollte 

2n dann der Haftbefehl vollstreckt werden. Zur Ausführung dieses Befehls Ist 
es deshalb nicht gekommen, weil sich Dr. Globke zwischenzeitlich von seiner 



Dienststelle abgesetzt hatte und die versuchte Durchführung der Vollstrek
kung infolge Vorgehens der Alliierten nicht mehr möglich war. 

Koblenz:, 22. Aprll 1950 Happ, Mlnisterialdireldor 

In meiner Praxis als Strafverteidiger und In verschiedenen Fallen, In denen 
Ich Juden oder Jüdische Mischlinge beraten bzw. vertreten habe, war mir der 
Rot und die HIife von Herrn Dr. Globke von außerordentlichem Wert ... 
Auch In seinem Privatleben hat Herr Dr. Globke, soweit Ich dies zu be
merken Gelegenheit hatte, nur Umgang mit gleichgesinnten, ontlnollonol
sozlollstlschen Kreisen gehobt. So erinnere Ich mich, doB an einem Abend, 
an dem meine Frau und Ich bei der Familie Globke eingeladen waren, Frau 
Stleff, die Gattin des am 20. Juli beteiligten und hingerichteten General
major Stleff, zu Gast war.In diesem Kreis wurde ganz offen scharfe Kritik am 
Notlonolsozlollsmus geübt. Noch meiner Ansicht stand Herr Dr. Globke dem 
Kreis derjenigen, die am Umsturzversuch vom 20. Jull 1944 beteiligt waren, 
nahe. Mir Ist ferner bekannt, doB Herr Dr. Globke nicht Mitglied der NSDAP 
war, was In seiner Stellung wirklich nicht so einfach war und noch meiner 
Auffassung als Ausnahme anzusehen Ist. 
Zusammenfassend kann Ich noch bestem Wissen und Gewissen sogen, daß 
Herr Dr. Globke, sooft Ich Immer mit Ihm zusammen war, stets eine ontl
nollonolsozlollstlsche Einstellung gehabt und diese auch durch die Tot In 
ollen Fallen bewiesen hat, In denen Ich Ihn um Rot und HIife anging. 

Prlen/Chlemsee, 11. 1. 19S6 Dr. Nath, Rechtsanwalt 

Auch Dr. Globke bat ja (im „Zeit"-Intcrview vom 17. 2. 61) dasselbe 
behauptet. 

Ich trat auch bald In Verbindung mit mllltarlschen und zivilen Kreisen 
des Widerstandes, die spater den Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 ge
mocht hoben. So war Ich befreundet mit dem spöter hingerichteten General 
Stletr, Ich hatte laufend Kontakt mit dem spöteren Bundesminister Kaiser 
und dem spater ebenfalls hingerichteten Graf Schulenburg und Rechts
anwalt Wlrmer. Ich habe bei den Planen über die Personalbesetzung 
wie über den Staaboufbou für den Fall, daß die Widerstandskampfer 
gesiegt hätten, aktiv mitgewirkt. 

Dr. Giscvius bat in seinem Buch „Bis zum bitteren Ende"• beinahe ständig 
darauf hingewic:scn, daß sowohl Graf Heildorf[ der f21" • •• • d 
Berlin als auch )J1he, .... -- J rkt Jet Ktipe: : dm :c:::i::: 
des 20. Juli 1944 angehörten und ihm unzählige Dienste gcleiatet haben. 
Beide sind in 7.usammcohang mit dem 20. Juli umgebracht worden. (Vom 
Tod Nebel sind die näheren Umsäinde nicht aicher bekannt.) Ihr Sterben 
für eine Befreiung Deutschlands vom Mordregime des Nazismus, war da
halb auch der Anlaß für Walter Hammer, den g1cichm Graf Helldodf, der 
als nationalsozialistischer Reichstagsabgeordneter dieses Regime anfänglich 
hatte mit errichten hellen, in sein Gedenkbuch ,,Hohes Haus in Henkers 
Hand" mit aufzunehmen. (Ein Gedenkbuch der von den Nazis ermordeten 
Parlamentarier aus dem Reichstag oder den Landtagen der Wcimarcr 
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Mai 1945. Endlich der Zusammenbruch, das Ende des Dritten Reiches. 
Ein Anlaß für viele, die nur unter Zwang oder aus menschlicher Schwäche 
mitgemacht hatten, sich unmißverstiindlich von ihren verbrecherischen Vor
gesetzten zu trennen. Wie verhielt sich Dr. Globke? Noch während des 
Krieges hatte er rat- und hilfesuchende Kollegen mit der Bemerkung aus 
dem Zimmer gewiesen (Frankf. Rundschau 9. 11. 49): D_, bättm Si, n,b ,bm 
and,r, E/tm, a,u.rwbm ltlfumil Blieb Dr. Globke nur im Amt, um der katho
lischen Kirche einen Gefallen zu tun, so war jetzt der Zeitpunkt gekommen, 
sich eindeutig von Stuckart loszusagen. 
~ war ein ,,alter Kämpfer", Träger des Goldenen Parteiabzeichens, 
SS-Obergruppenfühn:r, radikaler Antisemit, Staatssekretär im Reichsinnen
ministerium, von 1935 bis 1945 Dr. Globkes Vorgesetzter. Der Mann, der 
die Nürnberger Gesetze und zahlreiches weiteres Unrecht ausarbeiten ließ. 
Am 14-4- 1949 in Nürnberg verurteilt, wurde er aus gesundheitlichen 
Gründen sofort entlassen. Stadtkämmerer in Helmstedt. Am 2.3. 10 1951 
zum 3. Landesvorsitzenden des BHE-Niedcrsachsen gewählt. Von einer 
hannoverschen Spruchkammer in GruF IV (Mitläufer) eingcstl!h. und zu 
einer Sühne von insgesamt 500.- D verurteilt, zahlbar nach Erhalt der 
ersten Pension bzw. des ersten Gehalts. Am 15. JJ, 1953 in der Nähe Han
novers 5 1 jährig bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Zu diesem 
Zeitpunkt war er Geschäftsführer des Instituts zur Förderung der Nieder
sächsischen Wirtschaft, also der niedersächsischen Filiale, des Zentralku
ratoriums zur Förderung der Freien Marktwirtschah, jenen Förderungsge,
sellschaften, mit denen die Industrie mittels wohlplacicrtcr Wahlspenden 
ihr nahestehende Parteien und damit ihr genehme Gesetze zu fördern 
suchte. 
Im Nürnberger Prozeß betonte der Verteidiger Dr. Stuckarts dessen Un
kenntnis der V erfolgung,tmaßoabmen unter Berufung auf die Zeugenaussage 
Dr. Globkes (rückübersetzt aus Tbc Nürnberg Trial, a. a. 0. S. 2.52.):Jo, i&b 
war i11 ,;,in, Di11g,,, b,ssw 1111tmidJt1t. I,b war 1110Nb111al ,r1t11M11t, MI 111U11fon,n,rt 
Dr. StwJ:art war. Innerhalb des Reichsinnenministeriums war die Ausrottung 
der Juden kein Geheimnis. In Nürnberg sagte Dr. Globke (XI/15471 in 
,,Das Urteil von Nürnberg", S. 167): I,b ""'1Jü, dofl di, Jlldnr 111umtlllfin 
-g,br0&bt .,,,,dm, oblr üb war i•- dir .Alljfunarg, dofl II daMbm (lll&b Jlldnr 
gol,, di, mlMdlr i11 Dn1ts,blatuJ hbtm, oder di,, MI i11 Tblrwsimstodl oder d,r
tkübm, i11 li111r Art Gb,tto 1Cflltlllllllfflgljoßt warm. Auf die Frage des Vertei
digers: Si, llllmffl alsr,, dof/ II n,b "1lf' ""' E,q;_un bandllt, 111111 11übt ""' ,;,,, 
.ry1h111otird,, AJUrothillt 1 widersp.rach. er: Nm,, das wollt, üb 11übt sog,,,. I,b 
bi11 dir .Alljf unarg, 111111 üb bab, 11 gn,,,flt, dofl di,n AJUrothlllt dir Jwlm .ryslt1#4Jis,b 
,org,,,o,,,,,,,,, wordm ist, • idJ -ßt, 11übt, dllß,;, n,b Oll/ alu f"""' hfto,. 
Bis zu welcher Zahl an jüdischen Opfern durfte IIWl Handlanger- und Zu
treiberdienste leisten, ohne selbst schuldig zu werden? 
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